Beratungsfahrplan fiir die Haushaltsberatungen im Gemeinderat am 03./04.12.2024

. Betrage
Teil- Produkt- .. | Merkmal | HH . ErgHH/ . .
haushatt| gruppe Seite AV HA | NH Fraktion [Vorl. Nr. Inhalt FinHH in2(|)-:2U5R Federfihrung Anmerkungen/Einschatzung Verwaltung
10 1121 115 | x HH - - Mehrertrage stadtisches Betriebsrestaurant ErgHH -33.200 10 Aktualisierung der Veranschlagung aufgrund geanderter
steuerrechtlicher Beurteilung
30 1123 160 | x HH - - Wenigeraufwand Versicherungsbeitrage ErgHH -25.000 30 Aktualisierung Planansatz nach Eingang der
Jahresbeitragsrechnung 2025
41 2810 205 [ x HH - - Wenigeraufwand Zuschuss Luke e.V. ErgHH -10.000 41 Betriebsaufgabe der Luke e.V. zum 31.12.24
48 21 div. X HH - - Wenigerertrag FAG-Zuweisungen Schulen ErgHH 192.500 20 Veranderte Schulerzahlen und Sachkostenbeitrage
36500101 270 | x HH - - Mehrertrag FAG-Zuweisungen Kindertageseinrichtungen ErgHH -75.100 20 Verénderte Kinderzahlen und Forderbetrage
36500101 | 277 | x HH - - HochbaumaBnahme Kita am Hirschgraben 5 OBweil SKS Areal FinHH -22.000 65 gemaB Vorlage 139/24
57 314007 | 297 | x HH - - Wenigerertrag Benutzungsgebihren Anschlussunterbringung ErgHH | -1.500.000 57 Aktualisierung der voraussichtlichen Belegungszahlen und
veranderte Unterstiitzungsgrundlagen
318010 | 305 | x HH - - Mehrertrage Fordermittel Integration ErgHH 151.200 57 Restzahlungen aus Vorjahren
15 1120-015| 329 | x HH - - Neutrale Mittelumschichtung zu TH 65 - Serverraum IT WilhelmstraBe - Umsetzung ErgHH -93.000 15 siehe auch Verandertung bei TH 65,
erfolgt durch FB 65 in Abstimmung mit FB 15 Produktgruppe 1124
63 5110-063 | 377 | x HH - - Wenigeraufwand Zuschuss Zweckverband Stadtbahn ErgHH -23.000 63 gemalB Wirtschaftsplan 2025 des Zweckverbands
67 54* div. | x HH - - Mehrertrage FAG-Zuweisungen StraBenbaulast ErgHH -2.100 20 Verénderte Férderbetrage
54* div. X HH - - Wenigeraufwand StraBenentwadsserungsanteile ErgHH -39.100 67 gemabB Wirtschaftsplan 2025 der SEL
5410-067 | 400 | x HH - - Neutrale Mittelumschichtung BaumaBnahme "Pavillon" Arsenalplatz zu TH 65 wegen FinHH | -260.000 67 siehe auch Veranderung bei TH 65,
Zuordnung zu BgA "Gaststatten" Produktgruppe 1124
65 1124 400 | x HH - - Neutrale Mittelumschichtung BaumaBnahme "Pavillon" Arsenalplatz von TH 67 wegen FinHH 260.000 65 siehe auch Veranderung bei TH 67, Produktgruppe
Zuordnung zu BgA "Gaststatten" 5410-067
1124 510 [ x HH - - Neutrale Mittelumschichtung von TH 15 - Serverraum IT WilhelmstraBe - Umsetzung ErgHH 93.000 65 siehe auch Verandertung bei TH 15, Produktgruppe
erfolgt durch FB 65 in Abstimmung mit FB 15 1120-015
1124 510 [ x HH - - Wenigeraufwand Abschreibungen Gebaude ErgHH -1.800 20 betrifft altes Gebdude KaiserstraBe 16
90 6110 538 | x HH - - Wenigerertrag Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ErgHH | 2.963.000 20 Ergebnis der Steuerschatzung Herbst 2024
X HH - - Wenigerertrag Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ErgHH 271.000 20 Ergebnis der Steuerschétzung Herbst 2024
X HH - - Wenigerertrag Familieleistungsausgleich ErgHH 281.900 20 Ergebnis der Steuerschatzung Herbst 2024
X HH - - Wenigerertrag Schlisselzuweisungen ErgHH 904.200 20 Ergebnis der Steuerschétzung Herbst 2024
X HH - - Mehrertrag sonstige allgemeine Zuweisungen ErgHH -15.400 20 Ergebnis der Steuerschatzung Herbst 2024
X HH - - Mehraufwand Finanzausgleichumlage ErgHH 234.000 20 Ergebnis der Steuerschétzung Herbst 2024
X HH - - Mehraufwand Kreisumlage ErgHH 169.000 20 Ergebnis der Steuerschatzung Herbst 2024
- - - x | HH FW 323/24 |Zusétzliche Einsparungen-Ziel "schwarze Null" - - 20 Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung zur
Erhéhung der Einsparung 2026 4 Mio. €, 2027 6 Mio. € schnelleren, dauerhaften Konsolidierung durch WIN LB
90 6110 538 x | HH AfD 290/24 |Ablehnung der Hebesatzanpassung der Gewerbesteuer (Anlage 3) ErgHH [ 4.000.000 20 siehe auch Antrag 317/24 (FDP), 306/24 (CDU) und 301/24
(Linke)
x | HH FDP 317/24 |Beibehaltung des Gewerbesteuerhebesatzes ErgHH | 4.000.000 20 siehe auch Antrag 306/24 (CDU), 290/24 (AfD) und 301/24
(Linke)
x | HH Linke 301/24 |Erhohung des Gewerbesteuersatzes auf 405 v.Hd. ErgHH - 20 siehe auch Antrag 317/24 (FDP), 290/24 (AfD) und 306/24
(CDU)
HH | Verwaltung | 260/24 |Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 400 Hebesatzpunkte ErgHH = 20 gemaB Anlage 3 zur Vorlage 260/24
258/24
x | HH Ccbu 306/24 |Gewerbesteuerhebesatz wird auf 395 Hebesatzpunkte festgesetzt ErgHH - 20 siehe auch Antrag 317/24 (FDP), 290/24 (AfD) und 301/24
(Linke)
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Beratungsfahrplan fiir die Haushaltsberatungen im Gemeinderat am 03./04.12.2024

. Betrage
Teil- Produkt- .. | Merkmal | HH . ErgHH/ . .
haushatt| gruppe Seite AV HA | NH Fraktion [Vorl. Nr. Inhalt FinHH in2(IJ-:2U5R Federfihrung Anmerkungen/Einschatzung Verwaltung
48 362001 | 262 x | HH AfD 290/24 [Nicht streichen - Zuschuss flr Suchtpraventive (Anlage 6) ErgHH 31.500 48 siehe auch Antrag 304/24 (CDU)
x | HH Ccbu 304/24 |Aufsuchende Suchtpraventive Arbeit (ASPA) weiterfihren ErgHH 31.500 48 siehe auch Antrag 290/24 (AfD)
HH | Verwaltung | 260/24 |Streichung des Zuschusses fur die Aufsuchende Suchtpréventive Arbeit (ASPA) ErgHH = 48 gemaB Anlage 6 zur Vorlage 260/24
48 36500101 | 269 x | HH AfD 290/24 |Ablehnung der geplanten Erhdhung - Kita Essen (Anlage 8) ErgHH 182.000 48
HH | Verwaltung | 260/24 [Erhohung Essensbeitrage fur Kitas zum 01.04.2025 ErgHH = 48 gemaB Anlage 8 zur Vorlage 260/24
276/24
2110* - x | HH AfD 290/24 |Ablehnung der geplanten Erhthung- Essen Schulen/Mensen (Anlage 9) ErgHH 160.000 48
HH | Verwaltung | 260/24 |Erhohung Essensbeitrage fur Schulen/Mensen zum 01.04.2025 ErgHH = 48 gemaB Anlage 9 zur Vorlage 260/24
48 362001 | 262 x | HH AfD 290/24 [Nicht streichen - Auslaufen Connect (Anlage 11) ErgHH 24.500 48 siehe auch Antrag 294/24 (Interfraktionell), 303/24 (Linke)
und 324/24 (FW)
x | HH Inter- 294/24 |Projekt Connect um weitere zwei Jahre fortfihren ErgHH 23.500 48 siehe auch Antrag 290/24 (AfD), 303/24 (Linke) und 324/24
fraktionell (FW)
x | HH Linke 303/24 |Projekt Connect um weitere zwei Jahre fortfihren ErgHH 23.500 48 siehe auch Antrag 290/24 (AfD), 294/24 (Interfraktionell)
und 324/24 (FW)
x | HH FW 324/24 |Projekt Connect fur 3 Jahre erhalten und ab Sommer 2025 neu zu ErgHH - 48 siehe auch Antrag 290/24 (AfD), 294/24 (Interfraktionell)
optimieren/weiterentwickeln und 303/24 (Linke)
HH | Verwaltung | 260/24 |Auslaufen des Projekts Connect ErgHH = 48 gemaB Anlage 11 zur Vorlage 260/24
48 2150 251 x | HH AfD 290/24 |Nicht streichen - Sachkosten Walddorf (Anlage 13) ErgHH 48.250 48 siehe auch Antrag 311/24 (FDP)
x | HH FDP 311/24 |Beibehaltung Zuschuss Waldorfschule ErgHH 42.500 48 siehe auch Antrag 290/24 (AfD)
HH | Verwaltung | 260/24 |Reduzierung des Sachkostenzuschuss an die Waldorfschule Ludwigsburg ErgHH - 48 gemaB Anlage 13 zur Vorlage 260/24
63 5460 425 x | HH AfD 290/24 |Parkgebuhren (Anlage 20) ErgHH [ 921.800 63 siehe auch Antrag 298/24 (SPD), 308/24 (CDU) und 329/24
(67, 1222 363 (FW)
33, 5710 167 x | HH cbu 308/24 |Parkgebiihren ErgHH - 63 siehe auch Antrag 290/24 (AfD), 298/24 (SPD) und 329/24
80) (FW)
x | HH SPD 298/24 [Moderate Anpassung der Parkgebiihren ErgHH - 63 siehe auch Antrag 290/24 (AfD), 308/24 (CDU) und 329/24
(FwW)
x | NH FW 329/24 |Parken und Bewohnerparken (alle Bewohner 100 €) - - 63 siehe auch Antrag 290/24 (AfD), 308/24 (CDU) und 298/24
(SPD)
HH | Verwaltung | 260/24 |(Bewohner-) Parken: Erh6hung Gebuhren, Ausweitung Bewirtschaftungstage und ErgHH = 48 gemaB Anlage 20 zur Vorlage 260/24
279/24 |Gebiete
05 5610-005 | 97 x | HH AfD 290/24 |Abschaffung des Klimabonus im gesamten (Anlage 23) ErgHH | -400.000 05
x | HH [ B90/Grine | 293/24 |Klimabonus schitzen ErgHH 100.000 05 siehe auch Antrag 313/24 (FDP) und 290/24 (AfD)
x | HH FDP 313/24 |Reduktion Programm Klimabonus ErgHH [ -150.000 05 siehe auch Antrag 293/24 (Grune) und 290/24 (AfD)
HH | Verwaltung | 260/24 |Neuausrichtung Férderprogramm Klimabonus ErgHH - 48 gemaB Anlage 23 zur Vorlage 260/24
266/24
67 5540 446 x | HH Cbhu 305/24 |Baumschutzsatzung wird gestrichen ErgHH - 67
HH | Verwaltung | 260/24 |Verwaltungsgebiihren bei Baumschutzsatzung ErgHH - 48 gemaB Anlage 22 zur Vorlage 260/24
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Beratungsfahrplan fiir die Haushaltsberatungen im Gemeinderat am 03./04.12.2024

. Betrage
Teil- Produkt- .. | Merkmal | HH ) ErgHH/ " ) x
haushatt| gruppe Seite AV HA | NH Fraktion |Vorl. Nr. Inhalt FinHH ir?()I-:2U5R Federfiihrung Anmerkungen/Einschéatzung Verwaltung
- - - HH | Verwaltung | 260/24 |Konsolidierungs- und Modernisierungspaket fur den Haushalt 2025 (WIN LB) ErgHH - - ohne Punkte/Anlagen 3, 6, 8, 9, 11, 13, 20, 22 und 23
nur noch Punkte/Anlagen 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 21
6120 542 x | HH AfD 290/24 [Reduzierung der Deckungsreserve von 2,5 Millionen auf 500.000 Euro (Anlage 2) ErgHH - 20
5750 536 x | HH AfD 290/24 |Reduzierung der stadtischen Zuschusse BluBa fur das Jahr 2025 aussetzen und ErgHH - 20
komplett streichen (Anlage 4)
2110* - x | HH FW 326/24 |Zuschusse fiir Abschlussfeiern/Schulen streichen, verbilligte Uberlassung stadtischer ErgHH - 48
f) Raunme beibehalten
= 211001 | 223 x | HH AfD 290/24 |Ablehnung der geplanten Einfihrung von Elternbeitragen an der Sophie Scholl Schule ErgHH - 48
- (Anlage 7)
f) 211001 | 223 x | HH AfD 290/24 [Nicht streichen - Stadtisches Personal Sophie Scholl Schule (Anlage 10) ErgHH - 48
; 2110* - x | HH AfD 290/24 |Nicht streichen - Zuschisse Schullandheim (Anlage 12) ErgHH - 48 siehe auch Antrag 325/24 (FW)
)
: x | HH FW 325/24 |Unterstitzung von Schullandheimaufenthalten fur finanzschwache Familien erhalten ErgHH - 48 siehe auch Antrag 290/24 (AfD)
2110* - x | HH AfD 290/24 [Nicht streichen - Jugendbegleiterprogramm (Anlage 14) ErgHH - 48
3180-057 | 302 x | HH SPD 300/24 |Beibehaltung der Leistungen im Rahmen der LudwigsburgCard ErgHH - 57
10 1126-010] 119 x | NH FDP 312/24 |Verzicht auf Cradle to cradle - 10 Vorschlag: Verweis in WA (bis Ende 1. Halbjahr 2025)
80 5710 166 x | NH Lubu 321/24 |Lenkung der Besucherstréme an Stadtfesten und verkaufsoffenen Sonntagen - - 80 Vorschlag: Verweis in WA (bis Ende 1. Quartal 2025)
41 2620 196 x | HH Inter- 296/24 [Nachholender Inflationsausgleich Kultureinrichtungen ErgHH 55.369 41 siehe auch Antrag 316/24 (FDP) und 338/24 (FW)
2810 205 fraktionell
2620 196 x | HH FDP 316/24 |Erhohung Zuschuss freie Kulturinstitutionen ErgHH 100.000 41 siehe auch Antrag 296/24 (Interfraktinell) und
2810 205 338/24 (FW)
2620 196 x | NH FW 338/24 |Kulturforderung im 2. Quartal 2025 zum Thema machen - - 41 siehe auch Antrag 296/24 (Interfraktionell) und
2810 205 316/24 (FDP)
48 7948 219 x | NH Ccbu 307/24 |Konzept zur nachhaltigen Vergramung der Krahenpopulation im innerstéadtischen - - 67 Vorschlag: Verweis in MU (bis Ende 1. Quartal 2025)
Schulcampus
7948 219 x | HH Lubu 320/24 |Entsiegelung/Begrinung der Schulhofe FinHH 50.000 67
211001 | 223 x | HH SPD 299/24 [Sonnenschutz in der Eichendorffschule in Grinbuhl ErgHH/| 350.000 65
FinHH
36500101 | 269 x | NH AfD 310/24 |Verbesserung der Kita-Platzvergabe - - 48 Vorschlag: Verweis in BS (bis Ende 1. Quartal 2025)
57 3180-057 | 301 x | NH Linke 302/24 |Leitfaden zum Abrufen der Hilfeleistungen - - 57 Vorschlag: Verweis in BS (bis Ende 1. Quartal 2025)
4210 313 x | HH SPD 297/24 |Verringerung der Sportinvestitionsférderung von 50% auf 30% der forderfahigen Kosten | FinHH | -115.200 57
63 5110-063 | 374 x | NH FW 330/24 |Einstellen LB-Navi App zum 01.01.2025 - -16.000 DIII, 63 Vorschlag: Verweis in MU (bis Ende 1. Quartal 2025)
5110-063 | 378 x | HH AfD 290/24 |[Einsparung weitere Kosten Lucie und Beendigung des Projekts FinHH | -1.466.000 63 siehe auch Antrag 291/24 (AfD), 314/24 (FDP) und 339/24
(FwW)
5110-063 | 378 x | HH AfD 291/24 |Einstellung weiterer Planungen zur Stadtbahn Lucie tber die Strecke Markgréningen - ErgHH/| -1.466.000 63 siehe auch Antrag 290/24 (AfD), 314/24 (FDP) und 339/24
Ludwigsburg hinaus FinHH (FW)
5110-063 | 378 x | HH FDP 314/24 |Austritt aus dem Zweckverband Stadtbahn ErgHH/ - 63 siehe auch Antrag 290/24 (AfD), 291/24 (AfD) und 339/24
FinHH (FwW)
5110-063 | 378 x | NH FW 339/24 |lInvestitionen in die Stadtbahn im 2. Quartal 2025 zum Thema machen - - 63 siehe auch Antrag 290/24 (AfD), 291/24 (AfD) und 314/24

(FDP)
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Beratungsfahrplan fiir die Haushaltsberatungen im Gemeinderat am 03./04.12.2024

ha-[grl;alt Pgr:):;rﬁ_ Seite l\}g\e/rkrnil :: Fraktion |Vorl. Nr. Inhalt Ei':ll:( B;:)Er%g: Federfuhrung Anmerkungen/Einschitzung Verwaltung

67 5410-067 | 393 x | NH FW 332/24 |Auflistung aller internen und externen Kosten des Verkehrsleitsystems von 2020- - = - 67 Vorschlag: Verweis in MU (bis Ende 1. Quartal 2025)

5410-067 | 394 x | HH FW 328/24 gtggléfrgiﬁzierung Saniernung NebenstraBen ErgHH | -1.000.000 67

5410-067 | 396 x | HH AfD 290/24 [Radwege nicht bauen: AlleenstraBe FinHH - 63 In 2025 nur Verpflichtungserméachtigung

5410-067 | 402 x | HH AfD 290/24 [Radwege nicht bauen: Friedrich-Ebert-StraBe FinHH - 63 In 2025 nur Verpflichtungserméachtigung

5410-067 | 400 x | HH FDP 315/24 |Verzicht auf 2. Unterfiihrung am Bahnhof FinHH - 63

5440-067 | 422 x | HH FDP 318/24 |Verzicht auf den Kreisel an der Sternkreuzung - Riickbau zur Ampelanlage FinHH - 63,67 siehe auch Antrag 327/24 (FW)

5440-067 | 422 x | HH FW 327/24 |Sternkreuzung - Verzicht auf Umbau und Versetzung der Schlange FinHH | -3.250.000 63, 67 siehe auch Antrag 318/24 (FDP)

5460 425 x | NH Ccbu 309/24 |Reduzierung von Stellplatzen im Gemeinderat beraten - - 63 Vorschlag: Verweis in MU (bis Ende 1. Quartal 2025)

60 5210 486 x | NH Lubu 319/24 |Ruckbau/Verbot von Schottergérten - - 60 Vorschlag: Verweis in BA (bis Ende 1. Quartal 2025)
61 5110-061 | 493 x | NH FW 331/24 |Werbesatzung ab 01.01.2025 fur 2 Jahre aussetzen - - 60, 61 Vorschlag: Verweis in BA (bis Ende 1. Quartal 2025)

5110-061 | 499 x | HH FW 336/24 |Stadtplanung kostenoptimiert ErgHH - 61
90 5750 535 x | NH FW 333/24 |Notwendige Stellplatze Blihendes Barock - - 20 Vorschlag: Verweis in WA (bis Ende 1. Halbjahr 2025)
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Anderungsverzeichnis der Verwaltung zum Haushaltsplan 2025

Teil-

Betrage

haus- PTG Seite Inhalt E(gHH/ 2025 Ifeder— Anmerkungen/Einschatzung Verwaltung
gruppe FinHH . fahrung
halt in EUR
10 1121 115 |Mehrertrége stadtisches Betriebsrestaurant ErgHH -33.200 10 Aktualisierung der Veranschlagung aufgrund
geanderter steuerrechtlicher Beurteilung
30 1123 160 |Wenigeraufwand Versicherungsbeitrage ErgHH -25.000 30 Aktualisierung Planansatz nach Eingang der
Jahresbeitragsrechnung 2025
41 2810 205 |Wenigeraufwand Zuschuss Luke e.V. ErgHH -10.000 41 Betriebsaufgabe der Luke e.V. zum 31.12.24
48 21* div. |Wenigerertrag FAG-Zuweisungen Schulen ErgHH 192.500 20 Veranderte Schulerzahlen und Sachkostenbeitrage
48 | 36500101 | 270 |Mehrertrag FAG-Zuweisungen Kindertageseinrichtungen ErgHH -75.100 20 Veranderte Kinderzahlen und Férderbetrage
48 | 36500101 | 277 |HochbaumaBnahme Kita am Hirschgraben 5 OBweil SKS Areal | FinHH -22.000 65 gemaB Vorlage 139/24
57 314007 | 297 |Wenigerertrag Benutzungsgebuihren Anschlussunterbringung | ErgHH | -1.500.000 57 Aktualisierung der voraussichtlichen
Belegungszahlen und verénderte
Unterstitzungsgrundlagen
57 318010 | 305 |Mehrertrage Fordermittel Integration ErgHH 151.200 57 Restzahlungen aus Vorjahren
15 | 1120-015 | 329 |Neutrale Mittelumschichtung zu TH 65 - Serverraum IT ErgHH -93.000 15 siehe auch Verdndertung bei TH 65, Produktgruppe
WilhelmstraBe - Umsetzung erfolgt durch FB 65 in 1124
Abstimmung mit FB 15
63 | 5110-063 | 377 |Wenigeraufwand Zuschuss Zweckverband Stadtbahn ErgHH -23.000 63 gemaB Wirtschaftsplan 2025 des Zweckverbands
67 b4~ div. |Mehrertrage FAG-Zuweisungen StraBenbaulast ErgHH -2.100 20 Veranderte Forderbetrage
67 54~ div. |Wenigeraufwand StraBenentwésserungsanteile ErgHH -39.100 67 gemaB Wirtschaftsplan 2025 der SEL
67 | 5410-067 | 400 |Neutrale Mittelumschichtung BaumaBnahme "Pavillon" FinHH | -260.000 67 siehe auch Verdnderung bei TH 65, Produktgruppe
Arsenalplatz zu TH 65 wegen Zuordnung zu BgA "Gaststatten” 1124
65 1124 400 [Neutrale Mittelumschichtung BaumaBnahme "Pavillon" FinHH 260.000 65 siehe auch Veranderung bei TH 67, Produktgruppe
Arsenalplatz von TH 67 wegen Zuordnung zu BgA 5410-067
"Gaststatten”
65 1124 510 |Neutrale Mittelumschichtung von TH 15 - Serverraum IT ErgHH 93.000 65 siehe auch Verandertung bei TH 15, Produktgruppe
WilhelmstraBe - Umsetzung erfolgt durch FB 65 in 1120-015
Abstimmung mit FB 15
65 1124 510 |Wenigeraufwand Abschreibungen Gebaude ErgHH -1.800 20 betrifft altes Gebaude KaiserstraBe 16
90 6110 538 |Wenigerertrag Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ErgHH | 2.963.000 20 Ergebnis der Steuerschatzung Herbst 2024
Wenigerertrag Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ErgHH | 271.000 20 Ergebnis der Steuerschatzung Herbst 2024
Wenigerertrag Familieleistungsausgleich ErgHH | 281.900 20 Ergebnis der Steuerschatzung Herbst 2024
Wenigerertrag Schlisselzuweisungen ErgHH | 904.200 20 Ergebnis der Steuerschatzung Herbst 2024
Mehrertrag sonstige allgemeine Zuweisungen ErgHH -15.400 20 Ergebnis der Steuerschatzung Herbst 2024
Mehraufwand Finanzausgleichumlage ErgHH | 234.000 20 Ergebnis der Steuerschatzung Herbst 2024
Mehraufwand Kreisumlage ErgHH 169.000 20 Ergebnis der Steuerschatzung Herbst 2024

-> zurtick zum Beratungsfahrplan
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An die

Geschaéftsstelle Gemeinderat
WilhelmstraBe 11

71638 Ludwigsburg

VorlNr. 31 7 /25

Ludwigsburg,

Antragstellende
Person/Fraktion/Gruppe

Betreff

Beibehaltung des Gewerbesteuerhebesatzes

Antragstext

der Hebesatz der Gewerbesteuer von 385 wird beibehalte

Seite im Haushaltsplan

Teilhaushalt

Produktgruppe

Betrag

3 Mio (3,9 Mio)

Begriindung / Erlduterung zum Sachverhalt

Nicht der Hebesatz ergibt die Gewerbesteuereinnahme, sondern die
wirtschaftliche Lage. Diese lage der Unternehmen im Ort noch zu
erschweren, indem man den Hebesatz erhéht, kommt fiir uns nicht in Frage.

-> zurtick zum Beratungsfahrplan

Deckungsvorschlag zur Finanzierung des oben genannten Antrags

Verzicht Umbau Stern-Kreisel 1 Mio

42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen 250.000
44980000 Deckungsreserve 500.000

42710010 Werbung/Offentlichkeitsarbeit 100.000

42710030 Honorare/Vergttungen 50.000

42710110 Aufwendungen fur bez. Leistungen/Waren 100,000
Austritt Zweckverband Stadtbahn

Einnahmeverbesserung durch wirtschaftliche Erholung

Freundliche GriiBe

Haag, Knecht, Eisele
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An die

Geschéftsstelle Gemeinderat
WilhelmstraBe 11

71638 Ludwigsburg

VorINr. 30 1/ 2

Ludwigsburg, 20.11.2024

Antragstellende
Person/Fraktion/Gruppe

IMesut Tibek, Meike Allerborn, Die Linke

Betreff

Anderungsantrag zur Vorl.Nr. 260/24 Anlage 3

Antragstext

Erhéhung des Gewerbesteuersatzes auf 405 v.Hd.

Seite im Haushaltsplan

Teilhaushalt

Produktgruppe

Betrag

Begriindung / Erlduterung zum Sachverhalt

Um die finanzielle Stabilitat unserer Stadt zu sichern und die Defizite im Haushalt zu
reduzieren stellen wir den Antrag auf Erhdhung des Gewerbesteuersatzes auf 405 v. Hd.
Dadurch kann ein Generationsgerechter Haushalt eher erreicht werden.

Die Mehreinnahmen kénnen fur zuklnftige soziale Investitionen genutzt werden, was
eine Aufwertung der Industriestandortes Ludwigsburg mit sich bringt und mehr

Gewerbetreibende anzieht.

-> zurtick zum Beratungsfahrplan

Deckungsvorschlag zur Finanzierung des oben genannten Antrags

Entfallt

Freundliche GriBe

Mesut Tibek, Meike Allerborn

lvon 1l
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Textfeld
-> zurück zum Beratungsfahrplan



FB 20

Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer
Kurzbeschreibung:

Im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2024 hat der Gemeinderat mehrheitlich die
Beibehaltung des 2021 erhéhten Hebesatzes von 395 v. Hd. abgelehnt; daher wurde der
Hebesatz zum 01.01.2024 wieder auf 385 v. Hd. abgesenkt.

Der Vorschlag der Verwaltung im Haushaltsplanentwurf 2025 ist aufgrund der aktuellen
finanziellen Gegebenheiten und Herausforderungen ein Hebesatz von 400 Hebesatzpunkten.

Der Durchschnitt der Kommunen in B-W mit tGber 50.000 Einwohnern liegt im Jahr 2024 bei
398 v. Hd.

Die Hebesatzanpassung zum 01.01.2025 ist im Verwaltungsentwurf zum Haushaltsplan
2025 bereits enthalten und eingeplant.

Die Erh6hung des Gewerbesteuersatzes wirkt sich positiv auf das strategische Ziel
~Generationengerecht haushalten™ im Handlungsfeld 12 des Stadtentwicklungskonzepts aus.

Beschlussvorschlag:

Der Hebesatz fiir die Gewebesteuer wird ab dem 01.01.2025 auf 400 v. Hd. (bisher 385 v.
Hd.) der Steuermessbetrage festgesetzt.

Die Ausflihrungen in den Begrindungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen.
Die Satzung zur Anderung der Satzung Uber die Erhebung der Grundsteuer und
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) wird nachgereicht (Vorl.Nr. 258/24).

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
ab 2025 4.000.000 € 4.000.000 €
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: zum 01.01.2025

Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: -
-> zurlick zum Beratungsfahrplan

Eventuelle Kosten fir Umsetzung: -
Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 20 / KSt. 90705010

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: -

-> weiter zu Vorl. 258/24
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BESCHLUSSVORLAGE VORL.NR. 258/24

Federfihrung:
FB Finanzen

Sachbearbeitung:
Brechlin, Beate

Datum:
14.10.2024
Beratungsfolge Sitzungsdatum  Sitzungsart
Gemeinderat 03.12.2024 QFFENTLICH
Gemeinderat 04.12.2024 OFFENTLICH
Betreff: Erhéhung Hebesatz Gewerbesteuer ab 2025, Anderung der
Hebesatzsatzung vom 23.10.2024
Bezug SEK:

Bezug: Vorl.Nr. 489/20

Anlagen: Anlage 1 Anderungssatzung zum 01.01.2025 (Hebesatz
Gewerbesteuer)
Anlage 2 Hebesatzsatzung ab 2025 (konsolidierte Fassung)

-> zurtick zum Beratungsfahrplan
Beschlussvorschlag: gstanrp

1. Der Hebesatz flr die Gewerbesteuer wird ab 01.01.2025 auf 400 v.H. der
Steuermessbetrage festgesetzt.

2. Die Satzung zur Anderung der Satzung Uiber die Erhebung der Grundsteuer und
Gewerbesteuer der Stadt Ludwigsburg (Hebesatzsatzung) zum 01.01.2025 wird in der
Fassung des Entwurfs (Anlage 1) beschlossen. Die Ausfiihrungen in der Begriindung
werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt/Begriindung:

Zur Stabilisierung der finanziellen Haushaltslage schlagt die Verwaltung vor, den
Steuerhebesatz flr die Gewerbesteuer ab dem Kalenderjahr 2025 von 385 v.H. auf
400 v.H. zu erhéhen. Durch die Erhéhung der Gewerbesteuer wird mit Mehreinnahmen
von 4 Millionen Euro gerechnet.

Seit dem Kalenderjahr 2017 war der Hebesatz flir die Gewerbesteuer auf 385 v.H.
festgelegt. Eine befristete Erhéhung erfolgte flr die Jahre 2021 bis 2023 auf 395 v.H.
aufgrund der Auswirkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. 2024 wurde
der Hebesatz mit mehrheitlichem Beschluss des Gemeinderats wieder auf 385 v.H.
gesenkt.

Erhéhung Hebesatz Gewerbesteuer ab 2025, Anderung der Hebesatzsatzung vom 23.10.2024
Seite 1 von 3
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Die Ermittlung der Gewerbesteuer erfolgt in zwei Stufen. Zunachst ermittelt das Fin-
anzamt anhand des vom Steuerpflichtigen erklarten Gewinns den Gewerbeertrag. Sind
in Vorjahren Verluste entstanden, kdnnen diese mit dem erklarten Gewinn verrechnet
werden (Verlustvortrag) und dadurch den Gewerbeertrag reduzieren. Bei natlrlichen
Personen und Personengesellschaften wird der Gewerbeertrag zudem um einen Frei-
betrag in Hohe von 24.500 Euro gekurzt. Mit Hilfe eines festen Promillewerts wird dann
aus dem Gewerbeertrag der entsprechende Steuermessbetrag errechnet. Im zweiten
Schritt wendet die Gemeinde den jeweiligen Hebesatz flr die Gewerbesteuer auf den
vom Finanzamt vorgegebenen Steuermessbetrag an.

Die Gewerbesteuer fallt somit nur an, wenn, u.U. nach Bericksichtigung eines Ver-
lustvortrags, ein positiver Gewerbeertrag besteht bzw. wenn bei nattrlichen Personen
und Personengesellschaften der Freibetrag tberschritten wird.

Auswirkung der Erhéhung auf das Steueraufkommen

Der Haushaltsplanansatz bei der Gewerbesteuer setzt sich aus Vorauszahlungen fur
das laufende Jahr (Anteil in 2023 ca. 90%) sowie aus Abrechnungen und Voraus-
zahlungsanpassungen flr frihere Veranlagungsjahre zusammen. Der Haushaltsplan
2024 sieht mit dem aktuellen Hebesatz von 385 v.H. ein Aufkommen aus Gewerbe-
steuer in H6he von rund 100 Millionen Euro vor, Ende Oktober wurde Gewerbesteuer
von rund 95,2 Millionen Euro festgesetzt. Die geplante Hebesatzerhéhung auf 400 v.H.
wirde daher zu voraussichtlichen Mehreinnahmen in Héhe von rd. 4 Mio. Euro flhren.
Im August 2024 gab es in Ludwigsburg rd. 10.600 Gewerbebetriebe, von denen rund
2.000 Betriebe Gewerbesteuer-Vorauszahlungen leisten. Die Halfte des Gesamtauf-
kommens an den jahrlichen Gewerbesteuer-Vorauszahlungen entfallt dabei auf die 20
groBten Gewerbesteuerzahler. Im Vergleich mit allen Stadten tber 50.000 Einwohner
in Baden-Wirttemberg liegt der durchschnittliche Hebesatz fiir Gewerbesteuer bei
einem Mittelwert von 398 v.H..

Auswirkung auf die Gewerbesteuerschuldner

Die geplante Erhéhung des Hebesatzes von 385 auf 400 Hebesatzpunkte bedeutet im
Einzelfall eine Mehrbelastung von circa 3,9 Prozent. Bei einem Gewerbesteuermess-
betrag von 1.000 Euro zahlt ein Steuerpflichtiger derzeit 1.000 Euro (Messbetrag) x
385 v.H. (Hebesatz) = 3.850 Euro. Mit der geplanten Erhéhung des Hebesatzes ergibt
sich eine Steuer von 1.000 Euro (Messbetrag) x 400 v.H. (Hebesatz) = 4.000 Euro.
Dies ergibt eine Erhédhung von 4.000 Euro - 3.850 Euro = 150 Euro.

Die in dieser Beschlussvorlage vorgesehene Anderung der Hebesatzsatzung betrifft
ausschlieBlich die Regelung zur Erhebung der Gewerbesteuer.

Unterschriften: -> zuriick zum Beratungsfahrplan

Harald Kistler Beate Brechlin

Finanzielle Auswirkungen?

Erhéhung Hebesatz Gewerbesteuer ab 2025, Anderung der Hebesatzsatzung vom 23.10.2024
Seite 2 von 3
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[1Ja X Nein Gesamtkosten MaBnahme/Projekt:

EUR

Ebene: Haushaltsplan

Teilhaushalt 90 Produktgruppe 6110
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart

FinHH: Ein-/Auszahlungsart

InvestitionsmaBnahmen
Deckung []Ja

[ ] Nein, Deckung durch

Ebene: Kontierung (intern)

Konsumtiv Investiv

Kostenstelle | Kostenart Auftrag Sachkonto Auftrag

907050 3011, 3012

Klimatische Auswirkung (THG-Emissionen)?

[] KlimaCheck hat bereits stattgefunden in Vorl.Nr.

O ] X ] ]

- - - ° + + +

Keine oder
geringe
Klimawirkung

Stark negative Negative
Klimawirkung Klimawirkung

Positive Stark positive
Klimawirkung Klimawirkung

Begrundung:

Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszuftllen):

Verteiler: 20

Erhéhung Hebesatz Gewerbesteuer ab 2025, Anderung der Hebesatzsatzung vom 23.10.2024

Seite 3 von 3
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FB 48 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 6

Streichung des Zuschusses fiir die Aufsuchende Suchtpraventive
Arbeit (ASPA)

Kurzbeschreibung:

Die Aufsuchende Suchtpraventive Arbeit (ASPA) der Caritas wurde am 13.08.1999 fir die
Jahre 2000 und 2001 durch den damaligen Sozialausschuss als Projekt an den
weiterfihrenden Innenstadtschulen auf den Weg gebracht (Vorl. Nr. 354/99). Hintergriinde,
dieses Projekt an Schulen aufzusetzen, waren tUbermaBiger Alkohol-, hoher Nikotin- und
gravierend zunehmender Cannabiskonsum bei Kindern und Jugendlichen. Seither wurde das
Projekt regelmaBig bis heute verlangert.

Das Land Baden-Wirttemberg fordert dieses Projekt mit 8.950 EUR. Die Stadt unterstlitzt
das Projekt mit rund 31.500 EUR jahrlich.

Um das wichtige Thema der Suchtpravention weiterhin im Blick zu halten, schlagen wir vor
auf bestehende Strukturen, wie z.B. die Schulsozialarbeit, Angebote der offenen Kinder-
und Jugendarbeit sowie der mobilen Jugendarbeit zurtickzugreifen. Die dort tatigen
Fachkrafte kdnnten die Leistungen im Sinne eines ganzheitlichen Arbeitsansatzes mit
abdecken.

-> zurlick zum Beratungsfahrplan

Aus diesem Grunde schlagt die Verwaltung die Einstellung des Zuschusses an das Projekt
Aufsuchende Suchtpraventive Arbeit vor.

Beschlussvorschlag:

Der Zuschuss fir die Aufsuchende Suchtpraventive Arbeit an die Caritas Ludwigsburg-
Waiblingen-Enz in Héhe von 31.500 EUR wird zum 01.01.2025 eingestelit.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
Ab 2025 31.500 € 31.500 €
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: zum 01.01.2025
Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: ca. 1 PT (=Personentage)

Eventuelle Kosten fir Umsetzung: -
Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 48 / Jugendférderung

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: -
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FB 48 Vorl.Nr. 260/24 | > 2urtick zum Beratungsfahrplan Anlage 8
Erhohung Essensbeitrage fiir Kitas zum 01.04.2025

Kurzbeschreibung:

Grundlage dieser Geblhren ist die Satzung Uber die Erhebung von Benutzungsgebihren flr
die Kindertageseinrichtungen der Stadt Ludwigsburg. Die Verpflegungsgebihren flr die
Eltern liegen derzeit bei 3,50 € pro Essen. Das entspricht einer Monatspauschale von 70 €
(20 Werktage mal 3,50 €).

Die Hohe der Verpflegungsgebuhren ist ein kommunalpolitisch festgelegter Satz, der nicht
den tatsachlichen Kosten der Mittagsverpflegung entspricht. Diese bestehen aus den
Catererkosten, Kosten fir die stadtischen Hauswirtschaftskrafte, Gebaudekosten flr die
Mensa/Essensraum, Kosten flir die Ausgabekiichen sowie Betriebskosten (Strom, Wasser,
Reinigungsmittel). Je nach Standort liegen diese Kosten summiert zwischen 7 und 9 € pro
Essen.

Die Kostenseite ist zudem tendenziell steigend. Das liegt neben den normalen
Teuerungsraten auch an wachsenden Essenszahlen.

Die Verwaltung schlagt vor, die Eltern schrittweise an der Kostenentwicklung zu beteiligen.

Schritt 1: Die Verpflegungsgebihren sollen ab dem 01.04.2025 von derzeit 3,50 € auf
4,00 € pro Essen erhéht werden. Der monatliche Elternbeitrag erhéht sich entsprechend von
70 € auf 80 €.

Schritt 2: Ab dem 01.01.2026 wird der Essenspreis an die durchschnittlichen Portionspreise
der an Ausschreibungen beteiligten Caterer gekoppelt. Aktuell liegt dieser
Durchschnittspreis bei ca. 4,20 €. In regelmaBigen Abstanden werden die Kosten neu
ermittelt.

Die Erhéhung der Essensbeitrage trifft Uberproportional einkommensschwache Familien;
somit hat sie vermutlich negative Auswirkungen auf die strategischen Ziele ,Teilhabe und
Férderung" im Handlungsfeld 9 und ,Ernahrung" im Handlungsfeld 10 des
Stadtentwicklungskonzepts. Trotzdem ist aufgrund der angespannten Haushaltslage der
Stadt eine deutliche Reduzierung der stadtischen Bezuschussung notwendig. Die Vorlage zur
Anpassung der Satzung uber die Erhebung von Benutzungsgeblhren fur die
Kindertageseinrichtungen der Stadt Ludwigsburg (Vorl.Nr. 276/24) wird nachgereicht.

Beschlussvorschlag:

1. Ab dem 01.04.2025 werden die Verpflegungsgebihren auf 4,00 € pro Essen erhdht. Der
monatliche Elternbeitrag erh6ht sich auf 80 €.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, im Jahr 2025 dem Gemeinderat ein Konzept flr die
Erhebung der kinftigen Elternbeitrage vorzustellen, welches an die durchschnittlichen
Portionspreise der an Ausschreibungen beteiligten Caterer gekoppelt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
2025 182.000 € 182.000 €
ab 2026 250.000 € 250.000 €
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: zum 01.04.2025
Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: ca. 8 PT (=Personentage)

Eventuelle Kosten fir Umsetzung: -
Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 48 / Essensversorgung Kitas

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: -
-> weiter zu Vorl. 276/24
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UDWIGSBURG

BESCHLUSSVORLAGE VORL.NR. 276/24

Federfihrung:
FB Bildung und Familie

Sachbearbeitung:
Thomas Albrecht

Datum:
31.10.2024
Beratungsfolge Sitzungsdatum  Sitzungsart
Gemeinderat 04.12.2024 OFFENTLICH
Betreff: Anpassung der Elternbeitrage fur die Mittagsverpflegung in Kitas
- Satzungsanderung
Bezug SEK:

Bezug: Vorl.Nr. 362/22; Vorl.Nr. 260/24
Anlagen: 1 - Satzungsanderung -> zurlick zum Beratungsfahrplan
2 - Stellungnahmen Elternbeirate

Beschlussvorschlag:

Die Verpflegungsgeblihren in den Kindertageseinrichtungen werden ab dem 1. April
2025 auf 4,00 Euro pro Mahlzeit und somit auf 80 Euro im Monat erhdéht.

Der Satzung zur Anderung der Satzung Uber die Erhebung von Benutzungsgebiihren
fur die Kindertageseinrichtungen der Stadt Ludwigsburg (Anlage 1) wird zugestimmt.

Sachverhalt/Begriindung:

Im Rahmen der Beschlussvorlage ,WIN LB" Vorl.Nr. 260/2024 wurde Uber die
Erhéhung der Verpflegungsgebihren in den Kindertageseinrichtungen von 3,50 Euro
auf 4,00 Euro pro Mahlzeit entschieden.

Da die Verpflegungsgeblihren &ffentlich-rechtlich mittels einer kommunalen Satzung
erhoben werden, ist fir die Umsetzung dieser Entscheidung eine Satzungsanderung
erforderlich.

In Anlage 1 ist die notwendige Satzungsanderung beigefigt.

Hinweis:

Auch an den Ludwigsburger Schulen werden die Elternbeitrage fir die
Mittagsverpflegung von 3,50 Euro auf 4,00 Euro erhdéht. Hierflr ist die
Rechtsgrundlage jedoch keine kommunale Satzung sondern privatrechtliche Vertrage
zwischen Stadt und Eltern. Diese Erhéhung wird bereits mit der Beschlussvorlage ,, WIN

Anpassung der Elternbeitrage flir die Mittagsverpflegung in Kitas
Seite 1 von 3
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LB" Vorl.Nr. 260/2024 endglltig entschieden.

Unterschriften:

Daniel Wittmann Thomas Albrecht

Finanzielle Auswirkungen?

[]Ja [ ] Nein Gesamtkosten MaBnahme/Projekt: EUR
Ebene: Haushaltsplan
Teilhaushalt Produktgruppe

ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart
FinHH: Ein-/Auszahlungsart

InvestitionsmaBnahmen
Deckung []Ja

[ ] Nein, Deckung durch

Ebene: Kontierung (intern)

Konsumtiv Investiv

Kostenstelle | Kostenart Auftrag Sachkonto Auftrag

Klimatische Auswirkung (THG-Emissionen)?

[] KlimaCheck hat bereits stattgefunden in Vorl.Nr.

] O [ O ]

- - - ° + + +

Keine oder
geringe
Klimawirkung

Stark negative Negative
Klimawirkung Klimawirkung

Positive Stark positive
Klimawirkung Klimawirkung

Begrindung:

Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufillen):

Verteiler:
DI, DII, FB 20, FB 48, GS win |b

Anpassung der Elternbeitrage flir die Mittagsverpflegung in Kitas
Seite 2 von 3
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FB 48 Vorl.Nr. 260/24 -> zuriick zum Beratungsfahrplan Anlage 9
Erhohung Essensbeitrage fiir Schulen/Mensen zum 01.04.2025

Kurzbeschreibung:

Grundlage dieser Kostenbeitrage der Eltern sind privat-rechtliche Vereinbarungen mit der
Stadtverwaltung (Schulkindbetreuung). Die H6he der Elternbeitrage ist dabei ein
kommunalpolitisch festgelegter Satz, der nicht den tatsachlichen Kosten der
Mittagsverpflegung entspricht. Diese bestehen aus den Catererkosten, Kosten flr die
stadtischen Hauswirtschaftskrafte, Gebaudekosten fir die Mensa/Essensraum, Kosten flr
die Ausgabeklichen sowie Betriebskosten (Strom, Wasser, Reinigungsmittel). Je nach
Standort liegen diese Kosten summiert zwischen 7 und 9 € pro Essen.

Die Kostenseite ist zudem tendenziell steigend. Das liegt neben den normalen
Teuerungsraten auch an wachsenden Essenszahlen.

Die Verwaltung schlagt vor, die Eltern schrittweise an der Kostenentwicklung zu beteiligen.

Schritt 1: Die Essenspreise sollen ab dem 01.04.2025 von derzeit 3,50 € auf 4,00 € pro
Essen erhéht werden. Der monatliche Elternbeitrag erhdht sich entsprechend von 57 € auf
65 €. In diesem Monatsbeitrag sind die Schulferien monetar bertcksichtigt.

Schritt 2: Ab dem 01.01.2026 wird der Essenspreis an die durchschnittlichen Portionspreise
der an Ausschreibungen beteiligten Caterer gekoppelt. Aktuell liegt dieser
Durchschnittspreis bei ca. 4,20 €. In regelmaBigen Abstanden werden die Kosten neu
ermittelt.

Die Erh6hung der Essensbeitrage trifft Uberproportional einkommensschwache Familien;
somit hat sie vermutlich negative Auswirkungen auf die strategischen Ziele ,Teilhabe und
Férderung" im Handlungsfeld 9 und ,Erndhrung" im Handlungsfeld 10 des
Stadtentwicklungskonzepts. Trotzdem ist aufgrund der angespannten Haushaltslage der
Stadt eine deutliche Reduzierung der stadtischen Bezuschussung notwendig.

Beschlussvorschlag:

1. Ab dem 01.04.2025 werden die Essenspreise auf 4,00 € pro Essen erhoht. Der
monatliche Elternbeitrag erh6ht sich auf 65 €.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, im Jahr 2025 dem Gemeinderat ein Konzept flr die
Erhebung der klnftigen Elternbeitrage vorzustellen, welches an die durchschnittlichen
Portionspreise der an Ausschreibungen beteiligten Caterer gekoppelt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
2025 160.000 € 160.000 €
ab 2026 220.000 € 220.000 €
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: zum 01.04.2025
Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: ca. 4 PT (=Personentage)

Eventuelle Kosten fir Umsetzung: -
Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 48 / Essensversorgung/Mensen

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: -

-> zurlick zum Beratungsfahrplan


00888370
Textfeld
-> zurück zum Beratungsfahrplan


00888370
Textfeld
-> zurück zum Beratungsfahrplan






-> zuriick zum Beratungsfahrplan



00888370
Textfeld
-> zurück zum Beratungsfahrplan



An die _
Geschaftsstelle Gemeinderat
WilhelmstraBe 11

{

1

i

VorlNr. 294 /26 |

71638 Ludwigsburg

Ludwigsburg,19.11.2024

-> zurlick zum Beratungsfahrplan

Antragstellende BUNDNIS 90/DIE GRUNEN
Person/Fraktion/Gruppe [SPD

Betreff Projekt Connect

Antragstext Das Projekt Connect wird um weitere zwei Jahre fortgefiihrt.

Seite im Haushaltsplan

Teilhaushalt ' TH 48

Produktgruppe 36200 1

Betrag 23.500 Euro

Begriindung / Erlduterung zum Sachverhalt

Das Projekt Connect umfasst sehr viel mehr als einen offenen Treff und eine niederschwellige Begegnungsmdaglichkeit fur junge
Erwachsene bis 27 Jahre, Das Ziel geht liber das eigentliche ,connecten" weit hinaus. Gemeinsam mit den jungen Leuten,
Ehrenamtlichen und Kooperationspartnern (z. B. Gastronomie) werden Workshops, Konzerte und gemeinsame Ausfliige
veranstaltet. Dies férdert den Austausch und ermdglicht die Teilhabe aller am Gemeinwesen. Dazu unterstiitzen die
Mitarbeiterinnen von Connect die Heranwachsenden in der so wichtigen Orientierungsphase bei den Themen Ausbildung und
Berufswahl. )

Die Villa BaRock fungiert hier als interkultureller Treffpunkt und sicherer Ort. Der Wegfall dieses Projektes

kann aufgrund der Zielgruppe der jungen Erwachsenen mit und ohne Fluchterfahrung tber Angebote

anderer (Jugendcafé, Seniorentreff) oder alleinehrenamtlich nicht kompensiert werden. Der geschiitzte

Rahmen fiir genau diese Altersgruppe ist das Wesentliche von Connect. '

Bereits in den Jahren 2021/2022 erfolgte eine Personalreduzierung.

2025 Personalaufwand 22.800 Sachaufwand 1:700 (da Zeitvertrage noch bis 2025 laufen)

(2026 Personalaufwand 68.500 Sachaufwand 73.500)

Deckungsvorschlag zur Finanzierung des oben -genannten Antrags

Voraussichtlicher Minderzuschuss fiir Bliihendes Barock Gartenschau
Ludwigsburg GmbH um 100.000 Euro.

Schieben der Sanierung der Friedrich-List-StraBe: 520.000 Euro.

Die , Pauschale Personalkostenplanung™ wird um 0,5 Prozent von 7.404.000
auf 7.367.000 Euro reduziert: Ersparnis ca. 37.000 Euro.

-> zuriick zum Beratungsfahrplan

Freundliche GriiBe Jennifer Jordan, Monika Schittenhelrn,'Daniel O'Sullivan
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An die
Geschaftsstelle Gemeinderat
WilhelmstraBe 11

71638 Ludwigsburg

Ludwigsburg, 20.11.2024

-> zurlick zum Beratungsfahrplan

Antragstellende Mesut Tubek, Meike Allerborn, Die Linke
Person/Fraktion/Gruppe

Betreff . |Projekt Connect

Antragstext Das Projekt Connect wird um weitere zwei Jahre fortgefiihrt,

Seite im Haushaltsplan

Teilhaushalt TH 48

Produktg ruppe ' 36200 1

Betrag : . 23.500 Euro

Begriindung / Erlduterung zum Sachverhalt

Das Projekt Connect umfasst sehr viel mehr als einen offenen Treff und eine niederschwellige Begegnungsmaglichkeit fiir junge
Erwachsene bis 27 Jahre. Das Ziel geht Uiber das eigentliche ,connecten™ weit hinaus. Gemeinsam mit den jungen Leuten,
Ehrenamtlichen und Kooperationspartnern (z. B. Gastronomie) werden Workshops, Konzerte und gemeinsame Ausflige
veranstaltet, Dies férdert den Austausch und ermaglicht die Teilhabe aller am Gemeinwesen. Dazu unterstitzen die
Mitarbeiterinnen von Connect die Heranwachsenden in der so wichtigen Orientierungsphase bei den Themen Ausbildung und
Berufswahl. :

Die Villa BaRock fungiert hier als interkultureller Treffpunkt und sicherer Ort. Der Wegfall dieses Projektes

kann aufgrund der Zielgruppe der jungen Erwachsenen mit und ohne Fluchterfahrung iber Angebote

anderer (Jugendcafé, Seniorentreff) oder alleinehrenamtlich nicht kompensiert werden. Der geschiitzte

Rahmen fiir genau diese Altersgruppe ist das Wesentliche von Connect.

Bereits in den Jahren 2021/2022 erfolgte eine Personalreduzierung.

2025 Personalaufwand 22.800 Sachaufwand 1.700 (da Zeitvertrége noch bis 2025 laufen)

(2026 Personalaufwand 68.500 Sachaufwand 73.500)

Deckungsvorschlag zur Finanzierung des oben genannten Antrags

Voraussichtlicher Minderzuschuss filir Bluhendes Barock Gartenschau
Ludwigsburg GmbH um 100.000 Euro.

Schieben der Sanierung der Friedrich-List-StraBe: 520.000 Euro.

Die ,Pauschale Personalkostenplanung" wird um 0,5 Prozent von 7.404.000
auf 7.367.000 Euro reduziert: Ersparnis ca. 37.000 Euro.

-> zurlick zum Beratungsfahrplan

Freundliche GriiBe Mesut TUbEk, Meike Allerborn
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FB 48 Vorlage 260/24 Anlage 11

Auslaufen des Projekts Connect
Kurzbeschreibung:

Connect prasentiert sich als flexibles und bedarfsorientiertes Angebot fur diverse
Zielgruppen, basierend auf den Prinzipien der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Das
Projekt hat erfolgreich junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren, einschlieBlich
Gefllchteter, in die Organisation von Freizeit- und Kulturveranstaltungen eingebunden.
Dadurch entstand ein Ort, der den Austausch zwischen verschiedenen Interessen,
Personlichkeiten und Kulturen foérdert.

Die Villa BarRock fungiert als jugendkultureller Treffpunkt und sicherer Raum, der
individuelle Beratung und Orientierung flr junge Erwachsene bietet. Connect ist Teil eines
breiteren Netzwerks von Unterstitzungs- und IntegrationsmaBnahmen in Ludwigsburg,
zudem auch ehrenamtliche Initiativen wie Hausaufgabenbetreuung, Lerncafés und
Sprachférderung gehdren.

Die kulturelle Expertise der Connect-Mitarbeiterinnen erganzt das Fachwissen der anderen
Krafte in der Jugendabteilung. Das Projekt betrifft eine konkrete MaBnahme zur Umsetzung
des strategischen Ziels ,Teilhabe und Férderung" im Handlungsfeld 9 und hat auch
Auswirkungen zu den strategischen Zielen ,Teilhabe und Partizipation ermdglichen®,
»~Starkung des birgerschaftlichen Engagements™ und , Ausbau und Starkung des
gesellschaftlichen Dialogs und sozialer Beziehungen™ im Handlungsfeld 6 des
Stadtentwicklungskonzepts. Trotz der fachlichen und padagogischen Vorteile wird angesichts
der angespannten Haushaltslage der Stadt empfohlen, dieses freiwillige Angebot
einzustellen.

Beschlussvorschlag:

Das Projekt Connect wird zum 31.08.2025 beendet.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
2025 22.800 € 1.700 € 24.500 €
ab 2026 68.500 € 5.000 € 73.500 €
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: bis August 2025
Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: ca. 2 PT (=Personentage)

Eventuelle Kosten fir Umsetzung: -
Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 48 / Jugendfdrderung

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: 1,0 VZA Reduzierung

-> zuriick zum Beratungsfahrplan
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f 3 1 ‘4
An die __ VorlNr. 31 1774
Geschiftsstelle Gemeinderat

WilhelmstraBe 11

71638 Ludwigsburg

Ludwigsburg, 12.11.2024

Antragstellende FDP-Fraktion

Person/Fraktion/Gruppe

Betreff Beibehaltung Zuschuss Waldorfschule
Antragstext Zuschuss 25 beibehalten, in 25 in die Diskussion zur Zukunft einsteigen.
Seite im Haushaltsplan 251

Teilhaushalt 48

Produktgruppe 2150

Betrag 42.500€

Begriindung / Erlduterung zum Sachverhalt

im Jahr 2025 wird der ZuschuB zur Waldorfschule in alter Héhe
weitergezahlt. Im Jahr 2025 werden Gesprache mit dem Tragerverein der
Waldorfschule zur Zukunft des Zuschusses geflihrt. Es ist flir eine solche
Unternehmung nicht zu stemmen, so kurz vor Beginn des HH-Jahres von
einer so stark reduzierten Férdersumme zu erfahren.

-> zurtick zum Beratungsfahrplan

Deckungsvorschlag zur Finanzierung des oben genannten Antrags

Reduktion Programm Klimabonus

Freundliche GriiBe Haag, Knecht, Eisele

" 1lwvonl
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FB 48 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 13

Reduzierung des Sachkostenzuschuss an die Waldorfschule
Ludwigsburg

Kurzbeschreibung:

-> zurtick zum Beratungsfahrplan

Die Grundlage fur diesen jahrlichen Zuschuss sind Gemeinderatsbeschlisse aus 1990 und
1992. Der Zuschuss wird in Hohe von 43 % vom Sachkostenzuschuss des Landes nur fir
Ludwigsburger Schiler ausbezahlt. Begriindung fiir den Zuschuss war damals, dass die
Stadt durch die Beschulung von Ludwigsburger Schulern in der Waldorfschule
schilerspezifische Sachkosten, die bei einer Beschulung in einer stadtischen Schule die
Stadt zu tragen hatte, einspart.

Die Bedeutung der Freien Waldorfschule als Erganzung der Ludwigsburger-Schullandschaft
ist weiterhin groB3, das geht weit Uber die Vielfalt der Bildungsformate hinaus. Daran hat
sich auch nichts geandert. Ganz im Gegenteil sind die Freien Waldorfschulen inzwischen die
am weitesten verbreiteten Schulen Deutschlands in freier Tragerschaft.

Die H6he des Zuschusses wird von zwei sich jahrlich @ndernden Faktoren bestimmt. Der
Sachkostenbeitrag des Landes hat sich seit 2002 mit 571€ pro Schuler bis 2024 mit 1.207 €
pro Schuler erhéht. Dadurch und mit den steigenden Ludwigsburger-Schtlerzahlen von 110
auf 186 hat sich der stadtische Zuschuss in diesem Zeitraum von 27.500 € auf 96.500 €
erhoht.

Daruber hinaus tragt die Stadt tber 70 % des jahrlichen Erbbauzins (z.Zt. rd. 58.000 €) flr
das Gelande der Waldorfschule. Dieser Erbbaurechtsvertrag lauft bis 2060 und kann nicht
kostenneutral aufgelést werden und bleibt somit unangetastet.

Die vorgeschlagene Reduzierung des Zuschusses trifft die Schule hart. Eine weitere
Reduzierung Uber 50 % muss deshalb genau und ausfiihrlich abgewogen werden. Dies
kénnte zu negativen Auswirkungen auf das strategische Ziel ,Vielfaltige Angebote™ im
Handlungsfeld 9 des Stadtentwicklungskonzepts fihren. Aufgrund der angespannten
Haushaltslage der Stadt ist eine Reduzierung der stadtischen Bezuschussung auf 50 % aber
unumganglich. Diese wird erst einmal flir 2025 vorgeschlagen, dann flr die weiteren Jahre
auch angesichts der Auswirkungen eingehend in den Gremien beraten.

Beschlussvorschlag:

1. Der Sachkostenzuschuss an die Waldorfschule Ludwigsburg wird fur das Schuljahr
2025/2026 um 50% auf ca. 48.250 € reduziert.

2. Fir die nachfolgenden Schuljahre wird die Hohe des Zuschusses in den politischen
Gremien neu beraten.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
2025 48.250 € 48.250 €
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: ab 2025
Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: ca. 2 PT (=Personentage)

Eventuelle Kosten fir Umsetzung: -
Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 48 / Zuschuss Freie Waldorfschule

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: -

-> zurlick zum Beratungsfahrplan
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der Parkplatze nur in der Oststadt, nicht aber in der Innen- und der West-
stadt, ist nicht nachvollziehbar, zumal der hohe Parkdruck der Bliiba-Besu-
cher nur an wenigen Sonntagen im Jahr zu verzeichnen ist; auBerdem durfte
der Stadt das Personal fiir eine umfassende Kontrolle sonntags fehlen, so-
dass mit einem Vollzugsdefizit zu rechnen ist. Monatsticket und Bewohner-
parkausweis sollten ebenfalls nur moderat erhéht werden, auch um die Ak-
zeptanz bei den Betroffenen sicherzustellen, ggfs. in weiteren Stufen in den
folgenden Jahren. -

Deckungsvorschlag:

Da die geplante Erhéhung im Haushaltsplanentwurf (S. 425: fir 2025 ge-
planter Ansatz von 3,3 Mio € unverdndert gegenliber 2024) noch nicht voll-
standig eingestellt zu sein scheint, entstehen keine zusatzlichen Lasten.

fur die SPD-Fraktion:

-> zurlick zum Beratungsfahrplan
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(Bewohner-) Parken: Erhohung Gebiihren, Ausweitung
Bewirtschaftungstage und Gebiete

Kurzbeschreibung:

-> zurtick zum Beratungsfahrplan

Die SWLB strebt zum 01.01.25 die Anpassung der Parkgeblhren in ihren Parkhdusern an.
Um zu verhindern, dass diese Preiserhdhung zu einer Verlagerung des Parkverkehrs auf
offentliche StraBen flihrt, ist auch eine Anpassung der Parkgeblhren im 6ffentlichen
StraBenraum erforderlich. Diese MaBnahme soll den Anreiz verstarken, dass Autofahrende
vermehrt die Parkhauser nutzen, was zur Entlastung des StraBenraums und zur
Verbesserung des Verkehrsflusses beitragt. Zudem tragt eine Anpassung zur Reduzierung
des Parksuchverkehrs und auch zum Erreichen der gesetzten Klimaziele bei, da sie den
Anreiz erhoht, auf offentliche Verkehrsmittel oder alternative Mobilitatsformen wie Fahrrader
oder Carsharing umzusteigen.

Zusatzlich zur Gé
GeblUhrenzonen
Innenstadtbereic aktualisierter Vorschlag wird am Parkplatze in der
Oststadt auf Son i i bhnenden zu
schitzen und Pa 02.12.2024 naChgereICht iven Effekten steht
eine hdhere Bela len gegenulber,
sowie die Gefahr'e 'KATUCK ' ohne Gebuhren.
Die Stadtverwaltung muss daher entsprechende Auswirkungen genau im Blick behalten und
bei Bedarf entsprechende MaBnahmen ergreifen.

Des Weiteren ist eine Erhohung der Bewohnerparkgebthren in Hohe der Erhéhung der
Parkgebuhren vorgesehen. Analog eine Anpassung des Gewerbetickets. Durch eine
moderate Anpassung soll sichergestellt werden, dass die Geblihren weiterhin den
gestiegenen Kosten und dem allgemeinen Preisniveu entsprechen und in das Gesamtgeflige
im Bereich Parken passen. Fur die Umsetzung dieser MaBnahmen missen die
Parkgeblhrensatzung und die Gewerbeparkausweissatzung geandert werden. Die
Satzungen werden in einer weiteren Vorlage (Nr. 279/24) formal geandert. Die Hohe der
Gebihren flir Bewohnerparken sind in der Rechtsverordnung
Bewohnerparkausweisgeblhrenverordnung geregelt. Diese fallt in die Zustandigkeit des
Oberbirgermeisters und muss ebenfalls angepasst werden. Eine abgestimmte Anpassung
im Gesamtzusammenhang der verschiedenen Gebuhren ist jedoch angeraten.

Alle MaBnahmen tragen neben der Verkehrslenkung auch dazu bei, den stadtischen
Haushalt zu starken (strategisches Ziel ,generationengerecht haushalten" im Handlungsfeld
12 des Stadtentwicklungskonzepts). Zudem wirken sich die MaBnahmen positiv auf die
Umsetzung der strategischen Ziele ,,FuB- und Radverkehr priorisieren und Teilhabe
ermdglichen™ im Handlungsfeld 8, sowie , Klimaschutz" im Handlungsfeld 11 aus.

Beschlussvorschlag:

1. Zum 01.03.2025 werden die Parkgebihren wie folgt angehoben:
- Erh6hung des Stundensatzes von 2,40 € auf 3 € in Parkzone 1
- Erh6éhung des Stundensatzes von 1,00 € auf 1,50 € in Parkzone 3/3A
- Erhéhung des Tagestickets von 5 € auf 7,50 € in Parkzone 3/3A
- Erhéhung des Monatstickets von 40 € auf 60 € in Parkzone 3

2. Die Parkgebihrenzone 1 & 2 wird zusammengelegt (Zone 2 auf Preisniveau Zone 1).
3. Die Bewirtschaftungszeiten in der Oststadt werden auf Sonn- und Feiertage ausgeweitet.
4. Erhéhung der Bewohnerparkgebihren und Gewerbetickets von 120 € auf 180 €.

aktualisierter Vorschlag wird am > zuriick zum Beratungsfahrplan

02.12.2024 nachgereicht !!!
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FB 63 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 20
Finanzielle Auswirkungen:
Jahr Erwartender Betrag Ergebnis-
Mehrertrag verbesserung
2025 Parkgeblihren 660.000 € 921.800 €
Bewohnerparken 260.000 €
Gewerbeticket 1.800 €
ab 2026 Parkgebihren 1.000.000 € 1.276.800 €
Bewohnerparken 275.000 €
Gewerbeticket 1.800 €

Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum:

Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand:

Eventuelle Kosten fir Umsetzung:

Betroffene Bereiche / Kostenstellen:

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs:

aktualisierter Vorschlag wird am

02.12.2024 nachgereicht !!!

bis Mitte 2025

ca. 55 PT (=Personentage)

ca. 48.000 €

10, 13, 20, 32, 33, 63, 67, TDL, 80

Derzeit keine.

Aufgrund unbesetzter Stellen beim
Kommunalen Ordnungsdienst werden trotz
Ausweitung der Bewirtschaftungszeiten
keine zusatzlichen Stellen beim FB 32
geschaffen (sondern die Kontrolldichte
entsprechend angepasst).

-> zurtick zum Beratungsfahrplan
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BESCHLUSSVORLAGE

Federfihrung:
FB Nachhaltige Mobilitat

Sachbearbeitung:
Beil, Christoph
Lang, Selina

Datum:
04.11.2024

Beratungsfolge

VORL.NR. 279/24

-> zurtick zum Beratungsfahrplan

Sitzungsdatum  Sitzungsart

Gemeinderat
Gemeinderat

03.12.2024 OFFENTLICH
04.12.2024 OFFENTLICH

Betreff: Anpassung ParkgeblUhrensatzung und Gewerbeparkausweissatzung
Bezug SEK: Handlungsfeld 08 (Mobilitat) / Sz 3/ 0Z 1

Bezug: Vorlage 260/24
Anlagen: Anlage 1 Parkgebihrensatzung
Anlage 2 Gewerbeparkausweissatzung

Beschlussvorschlag: -> weiter zum Kompromissvorschlag

1.) Die Parkgebuihrensatzung der Stadt Ludwigsburg (Fassung vom 18.10.2023)
wird entsprechend der als Anlage 1 beigefligten Parkgebihrensatzung geandert.

2.) Die Gewerbeausweissatzung der Stadt Ludwigsburg (Fassung vom 23.03.2022)
wird entsprechend der als Anlage 2 beigefligten Gewerbeparkausweissatzung
geandert

Sachverhalt/Begriindung:

Der Gemeinderat berat am 03.12.24 bzw. 04.12.24 die Vorlage 260/24
~Konsolidierungs- und Modernisierungspaket flir den Haushalt 2025 (WIN LB)".

Die Vorlage beinhaltet auch den Vorschlag 20:
Fachbereich Nachhaltige Mobilitat (FB 63) (Bewohner-) Parken: Erhéhung Gebihren,
Ausweitung Bewirtschaftungstage und Gebiete

Zur Umsetzung dieser MaBnahme miussen die Parkgeblhrensatzung und die
Gewerbeparkausweissatzung geandert werden. Dies erfolgt durch den Beschluss dieser
Vorlage.

Die H6he der Geblhren flir Bewohnerparken wird, wie in der Vorlage V260/24
dargelegt, ebenfalls angepasst. Sie ist in der Rechtsverordnung
~Bewohnerparkausweisgeblihrenverordnung" geregelt. Diese fallt in die Zustandigkeit
des Oberbiirgermeisters. Die Anderung wird entsprechend durch ihn vorgenommen.
Anpassung Parkgebiihrensatzung und Gewerbeparkausweissatzung

Seite 1 von 2


00888370
Textfeld
-> zurück zum Beratungsfahrplan


00888370
Textfeld
-> weiter zum Kompromissvorschlag



Unterschriften:

Matthias Knobloch

Finanzielle Auswirkungen?

Siehe Vorlage V260/24 Anlage 20

X Ja [] Nein Gesamtkosten MaBnahme/Projekt:

EUR

Ebene: Haushaltsplan

Teilhaushalt Produktgruppe
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart

FinHH: Ein-/Auszahlungsart

InvestitionsmaBnahmen
Deckung |:| Ja

[ ] Nein, Deckung durch

Ebene: Kontierung (intern)

Konsumtiv

Investiv

Kostenstelle Kostenart Auftrag Sachkonto

Auftrag

Verteiler: DI, DII, DIII, D1V, 32, 33, 80

Anpassung Parkgebiihrensatzung und Gewerbeparkausweissatzung

Seite 2 von 2
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An die

Geschadftsstelle Gemeinderat
WilhelmstraBe 11

71638 Ludwigsburg

Vorl.Ny, 31

Ludwigsburg, 12.11.2024

Antragstellende
Person/Fraktion/Gruppe

FDP-Fraktion

Betreff Reduktion Programm Klimabonus
Antragstext Keine weitere Férderung der Install on von PV-Anlagen und DémmmaBnahmen
Seite im Haushaltsplan 97

Teilhaushalt_ 05

Produktgruppe 5610-005

Betrag 150 .‘000 &€

Begriindung / Erlduterung zum Sachverhalt

Die Férderung im Programm Klimabonus fiir Private zur Installation einer
PV-Anlage oder von DdmmmaBnahmen ist zwar an sich begriiBenswert,
erzeugt aber nur Mitnahmeeffekte. Daftr haben wir keine Mittel mehr.

-> zuriick zum Beratungsfahrplan

Deckungsvorschlag zur Finanzierung des oben genannten Antrags

nicht notig.

Freundliche GriBe

Haag, Knecht, Eisele
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RO5 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 23
Neuausrichtung Forderprogramm Klimabonus

Kurzbeschreibung:

-> zurtick zum Beratungsfahrplan

Das stadtische Férderprogramm KlimaBonus wurde zum 01.03.2022 eingeftihrt und
zunachst mit einem Budget in H6he von 250.000€ p.a. ausgestattet, anschlieBend auf
350.000€ aufgestockt. Die Forderrichtlinien wurden nach einer ersten Evaluation zum
01.10.2023 fortgeschrieben. Mit dem Haushaltsplan 2024 wurde im Teilhaushalt des
Referats Stadtentwicklung, Klima und Internationales das Finanzvolumen flr das
Férderprogramm auf 500.000€ aufgestockt.

Die Verwaltung berichtet mit der Vorlage 266/24 zur Evaluation des Férderprogramms und
empfiehlt eine Fortschreibung der Férderrichtlinien. Damit soll zum einen dem tatsachlichen
Nachfrageverhalten Rechnung getragen werden, aber vor allem auch das zur Verfigung
stehende Budget zielgerichteter eingesetzt werden, um die erwinschen Wirkungen zu
erreichen.

Die Erreichung der Ziele des Klimaneutralitatskonzepts (Handlungsfeld 11, Strategische
Ziele 2+3) wird durch die Budgetreduzierung vermutlich nicht gefahrdet. Uber das jahrliche
Monitoring wird hierzu berichtet und kann ggfs. gegengesteuert werden.

Beschlussvorschlag:

Das Fordervolumen im stadtischen Programm ,Klimabonus" wird ab dem Haushaltsjahr
2025 von 500.000€ auf 400.000€ jahrlich reduziert.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
ab 2025 100.000 100.000
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: bis zum 30.06.2025

Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: -
Eventuelle Kosten flir Umsetzung: -
Betroffene Bereiche / Kostenstellen: RO5 / KSt. 95105600
Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: -

-> zurlick zum Beratungsfahrplan
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FB 67 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 22
Verwaltungsgebiihren bei Baumschutzsatzung

Kurzbeschreibung:

-> zurtick zum Beratungsfahrplan

Grundsatzlich kdnnen fur Antrage zur Fallung von Baumen entsprechend der
GeblUhrensatzung Ludwigsburg (Geb.VZ-Nr, 60.18.1) Gebluhren in Hohe von 100 - 6.000 €
verlangt werden. Da aus der Satzung resultierende Bestimmungen zu Ersatzpflanzung oder
Ausgleichszahlung flr Bldrgerinnen und Burger ohnehin finanzielle Belastungen darstellen,
wurde bislang auf die Erhebung von Geblhren verzichtet.

Mit der Bearbeitung und Kontrolle der Baumschutzsatzung fallen Personalaufwendungen
innerhalb der Verwaltung an. Durch eine Verwaltungsgebihr kann dieser Aufwand den
Eingriffsverursachern zumindest anteilig als Geblhr in Rechnung gestellt werden. Dies
erhdoht zudem im besten Fall die Sensibilitdt von Burgerinnen und Birgern fir den Erhalt
von Stadtbaumen.

Angenommen wird eine durchschnittliche Anzahl an positiv beschiedenen Antragen von 50
Antragen. Da die Satzung seit kurzer Zeit in Kraft ist, ist lediglich eine grobe Schatzung
maglich. Es ist davon auszugehen, dass bisher Fallungen durchgeflihrt wurden, flir die keine
Genehmigung vorlag und die Fallzahlen steigen kdnnten. Entsprechend der
Gebuhrensatzung § 3 wird bei Antragen von Bund, Land, Kommune sowie Eigenbetrieben
der Stadt eine Befreiung von den Gebihren erteilt. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen
wird davon ausgegangen, dass etwa 35 % der Genehmigungen geblihrenfrei erteilt werden.
Die durchschnittliche bisherige Bearbeitung liegt bislang bei etwa einer Stunde pro Fall. Die
zusatzlich benétigte Arbeitszeit wird auf 0,5 Stunden geschatzt.

Fir die Angemessenheit der Gebuhr wird 10 % der Hoéhe des Ausgleichswerts der
genehmigten Bdume angenommen; das entspricht bei einem Baum 150 €.

Es wird angenommen, dass bei 50 positiven Bescheiden 33 gebuhrenpflichtig sind. So
werden ca. 5.000 € Einnahmen generiert. Abzlglich zusatzlicher Personalaufwendungen von
rund 600 € wirden die jahrlichen Mehreinnahmen rund 4.400 € betragen.

Beschlussvorschlag:

Es werden angemessene Verwaltungsgeblihren in Hohe von 150 € pro Baum flr Erlaubnisse
nach der Baumschutzsatzung erhoben.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
ab 2025 5.000 -600 4.400
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: 2025
Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: ca. 10 PT (=Personentage)

Eventuelle Kosten fir Umsetzung: -
Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB67

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs:  zusétzlicher Aufwand von ca. 0,01 VZA

-> zurlick zum Beratungsfahrplan
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BESCHLUSSVORLAGE

Federfihrung:
Geschaftsstelle WIN LB

Sachbearbeitung:
Sekinger, Patrick

Datum:
15.10.2024

Beratungsfolge

VORL.NR. 260/ 24

Sitzungsdatum

Sitzungsart

Gemeinderat 06.11.2024 OFFENTLICH
Wirtschaftsausschuss 12.11.2024 OFFENTLICH
Bildungs- und Sozialausschuss 13.11.2024 OFFENTLICH
Bauausschuss 14.11.2024 OFFENTLICH
Mobilitdts- und Umweltausschuss 21.11.2024 OFFENTLICH
Gemeinderat 03.12.2024 OFFENTLICH
Gemeinderat 04.12.2024 OFFENTLICH
Betreff: Konsolidierungs- und Modernisierungspaket flir den Haushalt 2025
(WIN LB)
Bezug SEK:
Bezug: 244/23 Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Rédl & Partner im

Folgeprojekt “Konsolidierung und Verwaltungsmodernisierung”
Anlagen: Steckbriefe EinzelmaBnahmen 1 - 23

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt dem Konsolidierungs- und Modernisierungspaket (WIN-LB)
fur den Haushalt 2025, bestehend aus 23 EinzelmaBnahmen (siehe Anlagen 1 - 23),
Zu.

Die Verwaltung wird beauftragt, zur Umsetzung einzelner MaBnahmen notwendige
Satzungsanderungen etc. mit entsprechenden Beschlussvorlagen nachzureichen.

Sachverhalt/Begriindung:

Im September des vergangenen Jahres haben der Gemeinderat und die
Stadtverwaltung gemeinsam den Grundstein flr ein strategisches
Haushaltskonsolidierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprojekt gelegt. Zum
Oktober 2023 wurde hierfir die interne Geschaftsstelle ,WIN LB" gegriindet. Zudem
wurde bezlglich der Betreuung des Projekts bis Ende 2024 ein Beratervertrag mit Rodl
& Partner abgeschlossen.

Konsolidierungs- und Modernisierungspaket flir den Haushalt 2025 (WIN LB)
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Ziel des Projekts ,WIN LB" ist vor allem das Ergebnis im laufenden Betrieb
(Ergebnishaushalt) durch eine Reduzierung des Personal- und Sachaufwands sowie
héhere Ertrage bis einschlieBlich 2028, um mindestens 15 Mio. Euro jahrlich zu
verbessern. Ebenfalls sollen wichtige Digitalisierungs- und Modernisierungsthemen zur
Ergebnisverbesserung und Zukunftssicherung der Verwaltung vorangetrieben werden.
Die Geschaftsstelle ,WIN LB" ist fur die Steuerung des Gesamtprojekts und das
Umsetzungscontrolling zustandig.

Die Vielzahl der im Rahmen des Projekts WIN LB von Mitarbeitenden, dem
Gemeinderat und von Rod|l & Partner eingebrachten Vorschlage wurden von den
verantwortlichen Bereichen bis Ende Mai 2024 gesichtet und grob geprift bzw.
bewertet. Unter Bericksichtigung des damit verbundenen Aufwands wurden im
Rahmen der anschlieBenden Priorisierung ca. 250 Themen festgelegt, welche die
Fachbereiche parallel zur Anmeldung der Haushaltsmittel flir das Jahr 2025 so weit als
madglich weiter konkretisiert haben. Teilweise entfalten diese MaBnahmen bereits fur
den Haushalt 2025 positive Effekte und wurden in dessen Planung eingearbeitet.

Im Haushaltsentwurf sind daher bereits verschiedene WIN-Vorschldge enthalten, die
nicht gesondert, wie diese 23 Vorschlage vom Gemeinderat beschlossen werden
mussen. Diese flihren insgesamt zu ca. 813.000 € reduziertem Sachaufwand und ca.
343.000 € Mehrertragen.

In den Folgejahren sollen weitere Themen aus dem Konsolidierungs- und
Modernisierungsprojekt eine Reduzierung der Ausgaben oder
Einnahmeverbesserungen mit sich bringen. Diese setzen sich aus nach innen und nach
auBen (unter anderem in die Gesellschaft) wirkenden Vorschlagen zusammen, wobei
auch der jeweils andere Wirkungskreis (mit-)betroffen sein kann.

Im Mittelpunkt der nach innen wirkenden MaBBhahmen werden dabei auf Vorgabe des
Oberbirgermeisters eine Reduzierung der Aufgaben und damit einhergehend eine
signifikante Stellenreduzierung der Stadtverwaltung stehen. Betriebsbedingte
Klindigungen bleiben dabei wie angeklindigt ausgeschlossen, die Wahrnehmung
anderer Aufgaben (Umsetzung) wurde aber nicht ausgeschlossen. Die Reduzierung von
Aufgaben und Stellen wird in den weiteren Jahren schrittweise im Personal- und
Stellenplan abgebildet worden. Das flr die Planung 2025 ausgerufene ,Null-Stellen-
Ziel" zahlt bereits darauf ein. Der Schwerpunkt des Erarbeitens von Aufgaben- und
Stellenreduzierungen wird im Jahr 2025 liegen und im Haushalt/Stellenplan 2026
sichtbar werden.

Die nachfolgend aufgefiihrten 23 Vorschlage aus dem WIN LB Projekt fihren zu
positiven Effekten in Hohe von insgesamt ca. 6,9 Mio. € im Haushaltsplan 2025. Daflr
ist die Zustimmung des Gemeinderats erforderlich. Dies sind im Einzelnen (siehe
Anlage ,Steckbriefe EinzelmaBnahmen 1 - 23%):

Fachbereich Organisation und Personal (FB 10)
1. EinfUhrung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) Gesamtverwaltung

Fachbereich Finanzen (FB 20)
2. Reduzierung der Deckungsreserve -> zurlick zum Beratungsfahrplan
3. Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer
(separate Beschlussvorlage Nr. 258/24 wird nachgereicht)
4. Reduzierung stadtischer Zuschuss flir die Blihendes Barock GmbH

Konsolidierungs- und Modernisierungspaket fir den Haushalt 2025 (WIN LB)
Seite 2 von 5


00888370
Textfeld
-> zurück zum Beratungsfahrplan



Fachbereich Bildung und Familie (FB 48)

5. Zuschuss Abschlussveranstaltungen an weiterfiihrenden Schulen

6. Streichung des Zuschusses fir die Aufsuchende Suchtpraventive Arbeit (ASPA)

7. Erhebung von Elternbeitragen an der Sophie-Scholl-Schule und Eichendorffschule
analog allen anderen Ganztagsgrundschulen

8. Erhoéhung Essensbeitrage flr Kitas zum 01.04.2025
(separate Beschlussvorlage Nr. 276/24 wird nachgereicht)

9. Erhéhung Essensbeitrage flr Schulen/Mensen zum 01.04.2025

10. Reduzierung des stadtischen Personaleinsatzes an der Sophie-Scholl-Schule im
Rahmen des Ganztags

11. Auslaufen des Projekts Connect

12. Zuschuss Schullandheime / Schileraustausch

13. Reduzierung des Sachkostenzuschuss an die Waldorfschule Ludwigsburg

14. Streichung des stadtischen Zuschusses fiir das Jugendbegleiterprogramm an den
Schulen

Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport (FB 57)
15. Stadtteilarbeit Eglosheim: Beendigung Sozialberatung

16. Reduzierung Férdermittel Sportinternat

17. Reduzierung der Kosten fiir die Ludwigsburg Card

Birgerbiiro Bauen (FB 60)
18. Neuauflage Spielplatzablése

(separate Beschlussvorlage Nr. 277/24 wird nachgereicht)
19. Neuauflage Stellplatzabldse

(separate Beschlussvorlage Nr. 278/24 wird nachgereicht)

Fachbereich Nachhaltige Mobilitat (FB 63)

20. (Bewohner-) Parken: Erhdhung Gebuhren, Ausweitung Bewirtschaftungstage und
Gebiete
(separate Beschlussvorlage Nr. 279/24 wird nachgereicht)

Fachbereich Hochbau und Gebdudewirtschaft (FB 65)

21. Einsparung Mietkosten durch Ankauf Geb. MathildenstraBe 21 und Verkauf
Jagerhofpalais (Tausch mit WBL)
(separate Beschlussvorlage Nr. 257/24 wird nachgereicht)

Fachbereich Tiefbau und Griinflachen (FB 67)
22. Verwaltungsgeblihren bei Baumschutzsatzung

-> zurlick zum Beratungsfahrplan

Referat flir Stadtentwicklung, Klima und Internationales (R0O5)
23. Neuausrichtung Férderprogramm Klimabonus
(separate Beschlussvorlage Nr. 266/24 wird nachgereicht)

FlUr eine Umsetzung der Vorschlage Nr. 3, 8, 18, 19, 20 und 23 mussen Satzungen,
Richtlinien etc. geandert werden. Die genauen Gebdudewerte beim Vorschlag Nr. 21
erfordern gem. § 35 Abs. 1 GemO eine nicht-6ffentliche Beratung. Die entsprechenden
Beschlussvorlagen mit den formal notwendigen Bestandteilen werden unter den o.g.
Vorlagennummern nachgereicht.

Die aktuellen, dem Gemeinderat bekannten Finanzdaten zeigen erneut deutlich auf,
dass die Stadt Ludwigsburg ein strukturelles Finanzierungsproblem hat. Die
notwendigen Aufwendungen steigen deutlich schneller an, als die beeinflussbaren
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Ertrage angepasst oder Aufgaben Personal reduziert werden kénnen.

Die finanzielle Lage der Stadt Ludwigsburg spitzt sich ohne beherztes Handeln von
Gemeinderat und Verwaltung weiter zu. Obwohl in der Finanzplanung das Sparziel von
WIN LB in H6he von mindestens 15 Mio. Euro bereits eingearbeitet wurde, gibt es
voraussichtlich in den Jahren 2025 - 2028 in der Gesamtbetrachtung keinen
Zahlungsmittellberschuss. Daher mussen samtliche Investitionen - vor allem das 200-
Mio.-Projekt , Bildungszentrum West" —ausschlieBlich durch Kredite finanziert werden.
Dies fuhrt zu einem erheblichen Anstieg der Verschuldung, und somit zu enorm
steigenden Zins- und Tilgungsbelastungen fiir den stadtischen Haushalt. Bereits mit
der aktuellen Finanzplanung bis 2028 erreicht die Stadt eine Pro-Kopf-Verschuldung
von Uber 2.000 Euro.

Flr die Rechtsaufsichtsbehdrde stellte dieser Betrag bereits im Haushalt 2024 eine
Obergrenze dar. Das Regierungsprasidium stuft die Stadt Ludwigsburg in ihrer
Handlungs- und Zahlungsfahigkeit als bedenklich ein. Die Kreditaufnahmen der
Folgejahre wurden daher unter Vorbehalt gestellt. Eine Genehmigung weiterer Kredite
kdnnte somit ausbleiben.

Ziel von Stadtverwaltung und Gemeinderat muss es sein, die langfristige, finanzielle
Leistungsfahigkeit der Stadt Ludwigsburg zu gewahrleisten. Ein gemeinsamer

Beschluss des Konsolidierungs- und Modernisierungspaket ist daher fir den Haushalt
2025 zwingend notwendig.

Unterschriften: -> zuriick zum Beratungsfahrplan

Patrik Sekinger Harald Kistler

Finanzielle Auswirkungen?

™ Ja [ ] Nein Gesamtkosten MaBnahme/Projekt: siehe Anlagen

Ebene: Haushaltsplan

Teilhaushalt Produktgruppe
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart

FinHH: Ein-/Auszahlungsart

InvestitionsmaBnahmen
Deckung |:| Ja

[ ] Nein, Deckung durch

Ebene: Kontierung (intern)

Konsumtiv Investiv

Kostenstelle | Kostenart Auftrag Sachkonto Auftrag

Klimatische Auswirkung (THG-Emissionen)?

Konsolidierungs- und Modernisierungspaket fir den Haushalt 2025 (WIN LB)
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FB 10 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 1

Einfliihrung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)
Gesamtverwaltung

Kurzbeschreibung:

Die Anforderung eines ,,Dokumentenmanagementsystems/e-Akte™ wurde fur eine
Einflihrung in der Stadtverwaltung analysiert. Die Analyseergebnisse und mehrere
Anforderungen aus den Fachbereichen (Umfeldanalyse mit Erhebung in den FB) munden in
ein Projektvorhaben flr die EinfiUhrung des ,Aktenplans 21" von Boorberg mittels der
Anwendung enaio. Enaio ist ein DMS des deutschen Softwareherstellers OPTIMAL SYSTEMS
GmbH. Ziel ist die medienbruchfreie digitalen Verwaltung von Schriftgut und Akten.

Ist-Analyse: Aufbewahrung mehrerer Kilometer Papierakten, aufwandiges Suchen von
einzelnen Sach- und Personalféllen in Papierakten, Transport- und Liegezeiten von
Papierumldufen zwischen Fachbereichen und Amtern, Papierverlust von Dokumenten,
redundante Aufbewahrung von Papier, Druckerkosten flir Kopien, medienbruchlastiges
Arbeiten auch im Kontext des Blrgerservices, Papierkosten, keine Standards innerhalb der
Ordnungskriterien der Ablage, unterschiedlichste Ablagesysteme, fehlender
landeseinheitlicher Standard

Projektvorgehen: In bestimmten Fachbereichen wird bereits mit der Anwendung gearbeitet
flr Fallakten, Archivierung und Workflows. Es sind bereits erste Lizenzen vorhanden.
Weitere Fachbereiche mit dringendem Handlungdbedarf wurden identifiziert und sollen
folgen. Ziel ist die Verwaltung in den nachsten 4-6 Jahren mit digitalem DMS/e-Akten
flachendeckend auszustatten. Das RollOut und die Umsetzung in den Fachbereichen erfolgt
wie auch in anderen Kommunen Uber Fachbereich 10.

Die Serverldésung, technische Betriebsicherstellung sowie Lésung flir zentrales Scannen
erfolgt von Seiten des FB 15 in Zusammenarbeit. Ein ausgebildetes Team von 2,5
Arbeitskraften Ubernimmt die ersten Schritte der Einflihrung. Zu einem spateren Zeitpunkt
sollte der Ressourceneinsatz vergréBert werden (Erfahrungswerte anderer Kommunen
liegen bei 4-6 VZA fiir ein schnelleres RollOut in der Verwaltung).

Potenziale: Rechts- und revisionssichere Ablage von Schriftgut, medienbruchfreie
Kommunikation, tUbergreifende Arbeit durch die Ablage von digitalem Schriftgut an einem
'Ort', ein digitaler Standort verwaltungsweit, Flexibilitat und Mobilitat, professionelle
Aktenfihrung und Suche von Sach- und Personalfallen, Einsparung von Arbeitsraum
(sowohl fur Papierakten als auch zwingendem vor-Ort-Arbeiten), Einsparung von
Bearbeitungszeit, Transportzeit sowie Papier- und Druckerkosten. Basis flr ein
medienbruchfreies Arbeiten im end-to-end-Verwaltungsprozess von der Antragstellung bis
zur Burgerleistung, landesweiter einheitlicher Standard in der Aktenflihrung, automatisierte
Schnittstelle zu Service-BW und Antragstellung, elektronische Dokumentenlenkung und e-
VVorgangsbearbeitung durch integrierbare Workflows.

Die EinfiUhrung eines DMS tragt zur Erreichung der strategischen Ziele ,,Zukunftsorientierte
Verwaltungsentwicklung vorantreiben™ und ,Dienstleistungsangebot optimieren™ im
Handlungsfeld 12 des Stadtentwicklungskonzepts bei.

Beschlussvorschlag:

Dem verwaltungsweiten Ausbau und Rollout des DMS enaio von Optimal Systems mit
digitaler Schriftgutverwaltung, standardisierter Aktenflihrung, e-Akten-Lésungen mit
Anbindung an Fachverfahren und Workflows wird zugestimmt. Ein konkreter Projektplan mit
Zeitschiene wird Anfang 2025 im WA vorgestelit.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung

2026 + 27 247.000 5.000 252.000

ab 2028 495.000 5.000 500.000




FB 10 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 1

Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: von 2025 bis 2030
Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: ca. 4.480 PT (=Personentage)
Eventuelle Kosten fir Umsetzung: 2025:

171.000 € konsumtiv + 97.000 € investiv

Ab 2026:

Voraussichtliche Ausgaben in H6he von
260.000 € jahrlich.

Die Ergebnisverbesserung tritt mit
Umsetzung sukzessive pro Jahr ein.

Betroffene Bereiche / Kostenstellen: TH 10

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs:  Einsparungen im Personalbereich sind auf
Grundlage der Prozessoptimierung je nach
Bereich konkret zu ermitteln.

-> zurlick zum Beratungsfahrplan
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FB 20 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 2

Reduzierung der Deckungsreserve
Kurzbeschreibung:

Seit dem Haushaltsjahr 2023 wird die Deckungsreserve mit 2,5 Mio. EUR vorgehalten und
eingeplant, in den Vorjahren lag diese bei 1 Mio. EUR.

Aus der Deckungsreserve werden unvorhersehbare Sachverhalte und Themen finanziert.
Zudem wurden in jingster Vergangenheit auch verschiedene (unsichere, aber notwendige)
Budgeterhéhungen nicht vollzogen, aber eine Finanzierung ggf. Uber die Deckungsreserve in
Aussicht gestellt.

Vorschlag: Senkung der Deckungsreserve auf 1,5 Mio. EUR.

Die Deckungsreserve muss nur bei tatsachlicher Inanspruchnahme auch finanziert werden
und ist somit ein rein planerischer Ansatz. Dieser muss aber in der Planung gegenfinanziert
werden und verschlechtert mit einem héheren Betrag den Saldo des Ergebnishaushalts.

Eine Reduzierung der Deckungsreserve verringert die Mdglichkeit, finanzielle
Unabwagbarkeiten aufzufangen. Der "Risikopuffer" wird damit verringert.

Beschlussvorschlag:

Die Deckungsreserve wird von bisher 2,5 Mio. € auf 1,5 Mio. € reduziert.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
ab 2025 1.000.000 € 1.000.000 €
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: zum 01.01.2025

Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: -
Eventuelle Kosten fir Umsetzung: -
Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 20 / KSt. 90805010

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: -

-> zurtick zum Beratungsfahrplan


00888370
Textfeld
-> zurück zum Beratungsfahrplan



FB 20 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 4

Reduzierung stadtischer Zuschuss fiir die Blithendes Barock
GmbH

Kurzbeschreibung:

Mit dem Land Baden-Wiirttemberg als Mitgesellschafter der Blihendes Barock Gartenschau
Ludwigsburg GmbH ist grundsatzlich vereinbart, dass die Gesellschafter entsprechend ihres
Gesellschafteranteils jeweils 50% eines Abmangels der BliBa GmbH Ubernehmen.

In den Jahren 2017 - 2019, 2022 und 2023 wurde kein Zuschuss benétigt, 2020 wurden
insgesamt 600 TEUR (Stadt und Land jeweils 300 TEUR), im Jahr 2021 insgesamt 500 TEUR
(Stadt und Land jeweils 250 TEUR) bezahlt.

Im Wirtschaftsplan der BliBa GmbH werden seit 2020 insgesamt nur 400 TEUR an
Zuschlssen beider Gesellschafter ausgewiesen. Deshalb kann der stadtische Anteil des
Gesellschafter-Zuschusses im Haushaltsplan von bisher 400 TEUR auf 200 TEUR (= 50%)
reduziert werden. Mit dem Land wurde dieses Vorgehen abgestimmt. Sollte ein héherer
Zuschussbedarf eintreten, muss die Stadt kinftig ihren Haushaltsansatz wieder erhéhen.

Auswirkungen auf die Gaste des BliBa und die Mitarbeitenden ergeben sich durch die
Reduzierung nicht.

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsansatz flir den Zuschuss fur die Blihendes Barock GmbH wird von jahrlich
400.000 € auf 200.000 € reduziert.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
ab 2025 200.000 200.000
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: zum 01.01.2025

Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: -
Eventuelle Kosten fir Umsetzung: -
Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 20 / KSt. 90305020

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: -

-> zurlick zum Beratungsfahrplan
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FB 48 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 5
Zuschuss Abschlussveranstaltungen an weiterfiihrenden Schulen

Kurzbeschreibung:

Den weiterfiUhrenden Ludwigsburger Schulen sollte mit diesem freiwilligen Zuschuss
ermoglicht werden, ihre Abschlussveranstaltungen an einem Ludwigsburger
Veranstaltungsort, wie dem Forum, abzuhalten. Hierfir wurde den Schulen das Schulbudget
entsprechend erhoht.

Um die Abschlussveranstaltungen auch weiterhin in Ludwigsburg zu ermdglichen, muss
entweder der Elternbeitrag erhéht werden oder auf ginstigere Veranstaltungsorte, wie
Sporthallen, zurtickgegriffen werden. Schulbudgets kénnen nur zum Schuljahreswechsel
angepasst werden. Daher erfolgt die nachste Anpassung erst zum Haushaltsjahr 2026.

Beschlussvorschlag:

Der Zuschuss fur Abschlussveranstaltungen an weiterfiUhrenden Schulen wird ab dem
Haushaltsjahr 2026 gestrichen.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung

2025 (1]
ab 2026 25.000 € 25.000 €

Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: zum Schuljahr 2025/2026
Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: ca. 5 PT (=Personentage)
Eventuelle Kosten fir Umsetzung: -

Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 48 / Hirschbergschule,
Gemeinschaftsschulen, Realschulen,
Gymnasien

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: -

-> zurtick zum Beratungsfahrplan
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FB 48 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 7

Erhebung von Elternbeitragen an der Sophie-Scholl-Schule und
Eichendorffschule analog allen anderen Ganztagsgrundschulen

Kurzbeschreibung:

An der Eichendorffschule und Sophie-Scholl-Schule wird historisch bedingt die Betreuung
freitags ab 7 Uhr bis Unterrichtsbeginn sowie von 12 bis 14 Uhr kostenfrei angeboten. An
allen anderen Ganztagesschulen in Ludwigsburg werden fir diese Zeiten Elternbeitrage
erhoben. Somit werden die Eltern der Sophie-Scholl-Schule und der Eichendorffschule
bevorzugt behandelt. Um die Voraussetzungen an den Schulen anzugleichen, sollen die
Elternbeitrage ab dem Schuljahr 2025/26 erhoben werden. In jedem weiteren Schuljahr
werden die Elternbeitrage sukzessive flur eine weitere Jahrgangsstufe erhoben.

Sollte durch die Einfihrung der Elternbeitrage die Nachfrage sinken wird entsprechend
reagiert. FUr die stadtischen Mitarbeitenden der Sophie-Scholl-Schule und der
Eichendorffschule missten dann andere Einsatzmaoglichkeiten gepruift werden. Die
Reduzierung des stadtischen Personaleinsatzes erfolgt sukzessive ab dem Schuljahr
2025/26 und wird jedes Jahr um eine weitere Jahrgangsstufe reduziert. Die Einflihrung der
Elternbeitrage fuhrt zudem zu Mehreinnahmen in der Schulkindbetreuung.

Beschlussvorschlag:

1. Fur die Schulkindbetreuung freitags ab 7 Uhr bis Unterrichtsbeginn sowie von 12 bis 14
Uhr an der Sophie-Scholl-Schule und der Eichendorffschule werden analog zur
bestehenden Geblhrenordnung Elternbetrage erhoben.

2. Die Elternbeitrage werden ab dem Schuljahr 2025/26 erhoben. In jedem weiteren
Schuljahr werden die Elternbeitrage sukzessive flr eine weitere Jahrgangsstufe erhoben.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
2025 4.000 € 6.000 10.000 €
2026 15.000 € 22.000 € 37.000 €
2027 24.000 € 35.000 € 59.000 €
2028 33.000 € 43.000 € 76.000 €
ab 2029 37.000 € 48.000 € 85.000 €
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: ab 2025

Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: 3 PT (=Personentage)
Eventuelle Kosten fir Umsetzung: -
Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 48 / Schulkindbetreuung

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs:  Ab 01.09.2025 ca. 0,2 VZA Reduzierung
Ab 01.01.2029 ca. 0,7 VZA Reduzierung

-> zurtick zum Beratungsfahrplan
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FB 48 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 10

Reduzierung des stadtischen Personaleinsatzes an der Sophie-
Scholl-Schule im Rahmen des Ganztags

Kurzbeschreibung:

Im Rahmen der Ganztagsschule werden stadtische Betreuungskrafte in der Zeit von 13.30
bis 15 Uhr von Montag bis Donnerstag an der Schule eingesetzt. Flr diese Zeiten erhalt die
Schule auch Lehrerdeputatsstunden. Der Einsatz der stadtischen Betreuungskrafte ist
zusatzlich und freiwillig. Wenn flr diese Zeiten kein stadtisches Personal mehr eingesetzt
wird, kdnnen Personalkosten eingespart werden. Alle anderen allgemeinbildenden
Ganztagsgrundschulen in Ludwigsburg erhalten keine Unterstlitzung von der Stadt
Ludwigsburg durch den Einsatz von Personal im Ganztag und bestreiten diesen bereits
heute ausschlieBlich mit Lehrkraften. Somit wird die Sophie-Scholl-Schule aktuell bevorzugt
behandelt.

Sollte die Schule mit den aktuellen Lehrerdeputatstunden den Ganztag nicht abbilden
kdnnen besteht die Moglichkeit in den Ganztag nach § 4a SchulG oder in den klassischen
Halbtag zu wechseln. Dies wurde bereits an der Hirschbergschule, SchléBlesfeldschule und
Fuchshofschule so umgesetzt.

Flr die stadtischen Mitarbeitenden der Sophie-Scholl-Schule missen kinftige
Einsatzmdglichkeiten geprift werden. Die Reduzierung des stadtischen Personaleinsatzes
erfolgt sukzessive ab dem Schuljahr 2025/26 und wird jedes Jahr um eine weitere
Jahrgangsstufe reduziert.

Beschlussvorschlag:

Der Einsatz des stadtischen Betreuungspersonals an der Sophie-Scholl-Schule im Zeitraum
von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr von Montag bis Donnerstag wird eingestellt. Dies erfolgt
sukzessive ab dem Schuljahr 2025/26 und wird jedes Jahr um eine weitere Jahrgangsstufe
reduziert.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
2025 13.000 € 13.000 €
2026 52.000 € 52.000 €
2027 85.000 € 85.000 €
2028 120.000 € 120.000 €
ab 2029 144.000 € 144.000 €
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: ab 2025
Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: ca. 37 PT (=Personentage)

Eventuelle Kosten fir Umsetzung: -
Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 48 / Schulkindbetreuung

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs:  Ab 01.09.2025 ca. 0,6 VZA Reduzierung
Ab 01.09.2029 ca. 2,3 VZA Reduzierung

-> zurlick zum Beratungsfahrplan
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FB 48 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 12
Zuschuss Schullandheime / Schiileraustausch

Kurzbeschreibung:

Fiar Schullandheimaufenthalte sowie Schiileraustausche auch im Rahmen der
Stadtepartnerschaften wurden bisher den Schulen Zuschisse bewilligt. Grundlage waren die
Beschllsse des ehemaligen Schul- und Kulturausschusses (19.12.1989, 09.10.2001), die in
der H6he mehrmals angepasst wurden.

Bei HaushaltskonsolidierungsmaBnahmen 2003 wurden diese Betrage bereits um 7% und
2010 um weitere 10% reduziert.

Standardzuschuss:
- 1,59 €/Schiler und Tag
- 67,15 € pro Gruppenaufenthalt

Sonderbeschllsse fir die Orte Strimpfelbrunn und Charquemont (Frankreich):
- 2,30 €/Schiler und Tag und
- 78,63 €/Gruppenaufenthalt

Eine Streichung des Betrags bedeutet flr sozialschwache Familien eine Einschrankung an
der Teilhabe solcher Angebote und hat somit vermutlich negative Auswirkungen auf das
strategische Ziel ,Teilhabe und Férderung" im Handlungsfeld 9 des
Stadtentwicklungskonzepts. Denn mit dem Zuschuss wurde die Finanzlast flr diese
Personengruppe pro Angebot erleichtert.

Daruber hinaus muss gewahrleistet sein, dass sozial schwache Schiler*innen andere
Zuschussmaoglichkeiten in Anspruch nehmen kénnen z.B. Unterstlitzungsmaoglichkeiten aus
dem Bildungs- und Teilhabepaket sowie Hilfeleistungen der schulischen Férdervereine.

Beschlussvorschlag:

Der stadtische Zuschuss flur Schullandheimaufenthalte sowie Schileraustausche wird ab
dem Schuljahr 2025/2026 eingestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung

2025 o

ab 2026 42.250 € 42.250 €

Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: zum Schuljahr 2025/2026
Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: ca. 2 PT (=Personentage)
Eventuelle Kosten fir Umsetzung: -

Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 48 / Grundschulen, Hirschbergschule,
Gemeinschaftsschulen, Realschulen,
Gymnasien, Eberhard-Ludwig-Schule.

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: -

-> zurlick zum Beratungsfahrplan
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FB 48 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 14

Streichung des stadtischen Zuschusses fiir das
Jugendbegleiterprogramm an den Schulen

Kurzbeschreibung:

Das Jugendbegleiterprogramm an Schulen in Baden-Wirttemberg ist grundsatzlich Gber das
Land finanziert und soll den Schulen mehr Handlungsspielraum fiir Angeboten ermdglichen.
AuBerschulische Partner oder Privatpersonen, die im schulischen Kontext agieren, kénnen
hier Uber die Jugendbegleiterpauschale finanziert werden. Die teilnehmenden Schulen
erhalten vom Land Baden-Wirttemberg ein Budget, mit dem sie Aufwandsentschadigungen,
Sachkosten und Fortbildungen flr die Ehrenamtlichen finanzieren kénnen.

Die Stadt Ludwigsburg gewahrt freiwillig zusatzlich zum Landeszuschuss weitere
Finanzmittel in H6he von jahrlich 37.600 €. Mit diesem freiwilligen Zuschuss wird die
Angebotsvielfalt an den Ludwigsburger Schulen nochmals erhéht. Die Streichung des
Zuschusses betrifft eine konkrete MaBnahme aus dem Handlungsfeld 10, strategisches Ziel
~Sportforderung, Sportinfrastruktur und Sportvereine™ und hat vermutlich auch negative
Auswirkungen auf die strategischen Ziele ,Vielfaltige Angebote™ und ,Teilhabe und
Foérderung" im Handlungsfeld 9 des Stadtentwicklungskonzepts. Trotzdem ist aufgrund der
angespannten Haushaltslage der Stadt ein Entfall der freiwilligen Bezuschussung notwendig.

Das Fortflihren des Landesprogramms ist nicht abhangig vom stadt. Zuschuss. Diese Mittel
stehen den Schulen auch weiterhin zur Verfiigung.

Beschlussvorschlag:

Der freiwillige Zuschuss zum Jugendbegleiterprogramm in Héhe von 37.600 € wird ab dem
Haushaltsjahr 2025 gestrichen.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
ab 2025 37.600 € 37.600 €
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: zum 01.01.2025
Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: ca. 2 PT (=Personentage)

Eventuelle Kosten fir Umsetzung: -

Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 48 / Grundschulen, Hirschbergschule,
Gemeinschaftsschulen, Realschulen,
Gymnasien, Eberhard-Ludwig-Schule.

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: -
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FB 57 Vorl.Nr. 260/24
Stadtteilarbeit Eglosheim: Beendigung Sozialberatung

Kurzbeschreibung:

Anlage 15

Die Sozialberatung in Eglosheim fand urspriinglich durch das DRK statt. 2008 zog sich das
DRK aus der Sozialberatung zuriick und die Stadt (ibernahm eine VZA inkl. Sozialberatung.
2022 wurde die Aufgabe der Sozialberatung wieder ausgelagert und an die Caritas
Ubertragen. Zwischen 2008 und 2022 Gbernahm Jeanette Wern die aufgabe. Durch den
Wechsel von Sandra Sperzel als Stadtteilbeauftragte Eglosheim, hat Frau Wern die Funktion
Ubernommen. Dabei hat sie im Rahmen der Sozialberatung kaum noch wirken kénnen. Die
Aufgabenflille als Gemeinwesenbeauftragte und Leiterin des Stadtteilzentrums flihrte dazu,
dass die Delegation an die Caritas erfolgte.

Eglosheim ist der einzige Stadtteil, in dem eine von der Stadt finanzierte Sozialberatung vor
Ort existiert. Bereits Ende der 2010er Jahre wurde die Sozialberatung in Grunbuhl-
Sonnenberg aufgegeben.

Wie in allen anderen Stadtteilen kénnen nun die Beratungssuchenden aus Eglosheim in der
Innenstadt die Sozialberatung der Caritas oder der Diakonie nutzen.

Vorgehen nach Beschluss im Gemeinderat:

- information an die Caritas, dass Sozialberatung beendet wird
- Kiindigung der Vereinbarung mit der Caritas zum 30.06.2025
- Information an Zielgruppe

Die Beendigung der Sozialberatung hat vermutlich negative Auswirkungen auf die
strategischen Ziele ,Teilhabe und Partizipation erméglichen™ im Handlungsfeld 6 und
»~ldentifikation mit dem Stadtteil férdern™ im Handlungsfeld 4 des
Stadtentwicklungskonzepts. Trotzdem ist eine Beendigung der Sozialberatung in Eglosheim
aufgrund der angespannten Haushaltslage vertretbar, da nach wie vor entsprechende
Angebote in der Innenstadt vorhanden sind.

Beschlussvorschlag:

Die Aufgabe der Beratungsarbeit am Standort Eglosheim wird aufgegeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
2025 11.000,00 € 11.000,00 €
ab 2026 22.000,00 € 22.000,00 €

Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: bis voraussichtlich 30.06.2025

Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: ca. 2 PT (=Personentage)
Eventuelle Kosten fir Umsetzung: -
Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 57 / KSt. 57215100

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: -
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FB 57

Vorl.Nr. 260/24

Reduzierung Fordermittel Sportinternat
Kurzbeschreibung:

Anlage 16

Auswirkung:

Reduzierung der Férdermittel um 10 % (=7.500 € pro Jahr).

Verschlechterung des Ergebnisses des Sportinternats Ludwigsburg gGmbH.
Rlcklagen kénnen langsamer aufgebaut werden.

Das Sportinternat ist flr die Stadt Ludwigsburg und deren Leistungssport ein wichtiges
Mosaikteil und zahlt auf den Erfolg des Handlungsfelds 10 ,Sport und Gesundheit" ein.

Allerdings mussen auch hier aufgrund der gravierenden finanziellen EinbuBen im stadtischen
Haushalt, Einschrankungen madglich sein, sodass eine Reduzierung um 10 % angemessen
und vertretbar erscheint.

Beschlussvorschlag:

Reduzierung der Férdermittel des Sportinternats um 10 %.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
ab 2025 7.500 € 7.500 €

Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum:

Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: -

Eventuelle Kosten fir Umsetzung:

Betroffene Bereiche / Kostenstellen:

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: -

zum 01.01.2025

FB 57 / Auftrag K57421000929
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FB 57 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 17

Reduzierung der Kosten fiir die Ludwigsburg Card

Kurzbeschreibung:

Die Ludwigsburg Card beinhaltet freiwillige Leistungen flr Haushalte mit geringem
Einkommen. Diese Leistungen werden z.T. von Externen zu 100% Ubernommen (z.B.
Caritas, Diakonie, Jazz-Club), z.T. werden die Leistungen mit der Stadt abgerechnet. Die
hierbei entstehenden Kosten sollen reduziert werden, indem sowohl die BliBa GmbH, sowie
auch die SWLB 100% der Kosten eigenstandig tragen. Eine Abrechnung mit er Stadt
entfallt.

Vorschlag:
1. Ubernahme der Kosten der jeweiligen Gutscheine durch

- BliBa GmbH in H6he von etwa 10.000 €
- SWLB in Hohe von etwa 15.000 €

2. Reduzierung der Bezuschussung von Jugendmusikschule und Kunstschule Labyrinth
von aktuell 60% auf 40%. Bei der Judedmusikschule handelt es sich um eine
Einsparung von etwa 13.000 €, bei der Kunstschule Labyrinth von etwa 2.000 €.

Annahmen/Auswirkungen:
- Die BliBa GmbH und die SWLB Ubernhemen 100 % der Kosten. Dies geht zu lasten
deren Rechnungsergebnisse.
- Die Jugendmusikschule und Kunstschule Labyrinth geben die Reduzierung des
Zuschusses entweder an die Kund*innen weiter oder finden eine Mdéglichkeit, das
dadurch entstandene Delta anderweitig zu finanzieren.

Vorgehen:
Abtimmung mit Jugendmusikschule, Kunstschule, SWLB und BliBa

Flr den Fall, dass Kooperationspartner die Leistung nicht ibernehmen und diese entfallen,
hat die MaBnahme negative Auswirkungen auf die strategischen Ziele , Kulturelle Bildung
und Teilhabe"™ im Handlungsfeld 2, ,Teilhabe und Partizipation erméglichen™ im
Handlungsfeld 6 und ,Teilhabe und Férderung" im Handlungsfeld 9 des
Stadtentwicklungskonzepts. Aufgrund der angespannten Haushaltslage ist eine
Reduzeierung der Kosten jedoch unumganglich.

Beschlussvorschlag:

- Der Reduzierung der Kosten der Ludwigsburg Card wird zugestimmt.

- Die Leistungen bleiben erhalten und sollen von den Kooperationspartnern getragen
werden.

- Sollten die Kooperationspartner die Leistungen (anteilig) nicht ibernehmen, entfallen
die Leistungen

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
2025 32.500 € 32.500 €
ab 2026 40.000 € 40.000 €
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: voraussichtlich bis 31.12.2025
Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: ca. 3 PT (=Personentage)

Eventuelle Kosten fir Umsetzung: -
Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 57 / KSt. 57325100

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: -
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FB 60 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 18

Neuauflage Spielplatzablose
Kurzbeschreibung:

Fir Gebaude mit mehr als 3 Wohneinheiten ist nach § 9 Abs. 2 Landesbauordnung (LBO)
ein ausreichend groBer Spielplatz anzulegen. Diese Verpflichtung ist seit der letzten
Anderung der LBO zwar dahingehend abgeschwécht worden, dass es rechtlich reicht,
entsprechend groBe (oder kleine) Flachen zum Spielen freizuhalten. Dennoch entstehen
nach wie vor bei der Realisierung von Mehrfamilienhausern mehr oder weniger attraktive
kleine Spielplatze auf dem Baugrundstiick, die erfahrungsgemaB mit dem Heranwachsen
der Kinder weniger gepflegt und deswegen unansehnlicher werden. Mit der
Ablésemdglichkeit besteht die Option, dass diese nicht dauerhaft zum Spielen einladenden
Anlagen abgeldst werden, was fur den Bauherrn in zweifacher hinsicht lohnenswert ist: er
spart sich die Herstellungskosten und die auf dem Grundstiick dafliir notwendige Flache, die
er stattdessen flr eine wirtschaftlichere Ausnutzung des Grundstlicks einsetzen kann. Die
bezahlten Betrage miissen seitens der Stadt daflir eingesetzt werden, dass das stadtische
Spielplatzangebot erweitert wird.

Der Kostenansatz ist veraltet und muss angesichts der Kostenentwicklung der letzten Jahre
Uberarbeitet werden. Der bisherige Ablésebetrag liegt seit vielen Jahren bei 200 €/m?2, was
erfahrungsgemaB bei weitem nicht ausreicht, ein attraktives Angebot zu schaffen.

Bei einer Erh6éhung des Abldsebetrags um 100,00 € / m2 und einer geforderten
SpielplatzgréBe von 30 m2 (MindestgréBe nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der LBO-AVO) kame bei
einem Fall eine Ergebnisverbesserung von 3.000,00 € / Jahr zustande. Aufgrund der
lahmenden Baukonjunktur im Wohnungsbau und der aktuellen Novellierung der LBO ist
schwer einzuschatzen, wieviele Falle kiinftig veranlagt werden kénnen.

Die Erhdhung der Ansatze und die zweckgebundene Verwendung der Mittel fur stadtische
Infrastruktur tragen zum Ziel ,Generationengerecht haushalten" (Handlungsfeld 12,
Strategisches Ziel 3) bei. Die Erreichung des Ziels ,Schaffung einer guten Wohnsituation in
den Quartieren" (Handlungsfeld 1, Strategisches Ziel 1) wird durch die Anpassung nicht
gefahrdet.

Beschlussvorschlag:

Der Ablosebetrag flir die Herstellung von Kinderspielplatzen nach § 9 Abs. 2 und Abs. 3 der
LBO wird angepasst. Hierzu erstellt die Verwaltung eine Beschlussvorlage flr die Gremien
bis spatestens 1. Quartal 2025.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
ab 2025 3.000 € 3.000 €
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: bis Marz 2025
Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: ca. 1 PT (=Personentage)

Eventuelle Kosten fir Umsetzung: -
Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 60 / Bauordnung

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: -
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FB 60 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 19
Neuauflage Stellplatzablose

Kurzbeschreibung:

Die Landesbauordnung sieht vor, dass wenn sich notwendige KFZ-Stellplatze oder Garagen
nicht oder nur unter groBen Schwierigkeiten herstellen lassen, der Bauherr die fehlenden
Stellplatze durch Zahlung eines Geldbetrags ablésen kann. Dies gilt nur bei Nicht-
Wohngebduden, fur Wohnnutzungen kdénnen die Stellplatze nicht abgeldst werden. In
Ludwigsburg liegen die Ablésebetrage seit dem 01.01.2002 bei 10.000 € / Stellplatz in der
Innenstadt und 6.000 € / Stellplatz in den Stadtteilen.

Die Kostenermittlung flir die dargestellten Satze liegt schon tber 20 Jahre zurick und in der
heutigen Zeit lasst sich fur 10.000 € kaum noch ein einziger oberirdischer Stellplatz
herstellen. Bei Tiefgaragenstellplatzen muss heute bereits ein Mehrfaches des Abldsebetrags
gerechnet werden. Sowohl die Ansatze selbst als auch die Struktur (Staffelung nach Zonen
oder Art des Vorhabens etc.) entsprechen nicht mehr den heutigen Gepflogenheiten und
sollten Uberarbeitet werden. Hier gibt es einige interkommunale Vergleichsbeispiele, die flr
die Uberarbeitung herangezogen werden kénnen. Durch die Erhdhung der Beitrédge kénnen
je nach Ausgestaltung Einnahmen generiert werden, die fiir den Ausbau des OPNV genutzt
werden kénnen (und laut Gesetz auch fur diese verwendet werden muissen).

Geplantes Vorgehen:
- Herstellungskosten fir Stellplatze ermitteln
- Vergleichsabfrage bei 67, SWLB, WBL
- Abstimmung mit FB 63
- Abstimmung mit der Verwaltungsspitze
- Beschluss vor der Sommerpause 2025.

Auch wenn die endglltige Hohe derzeit noch schwer abzusehen ist kdnnte die Anpassung
der Ablésebetrage zu einer Erhdhung des Ablésebetrags um 15.000,00 € pro Jahr flhren.

Die Erhéhung der Ansatze und die zweckgebundene Verwendung der Mittel fir stadtische
Infrastruktur tragen zum Ziel ,Generationengerecht haushalten" (Handlungsfeld 12,
Strategisches Ziel 3) bei.

Beschlussvorschlag:

Der Ablosebetrag flir die Herstellung von Stellplatzen nach § 37 Abs. 6 der LBO wird
angepasst. Hierzu erstellt die Verwaltung eine Beschlussvorlage flr die Gremien bis
spatestens 2. Quartal 2025.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
ab 2025 15.000 € 15.000 €
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: bis Juli 2025
Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: ca. 7 PT (=Personentage)
Eventuelle Kosten fir Umsetzung: ca. 2.000 €
Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 60 / Bauordnung

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: -
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FB 65 Vorl.Nr. 260/24 Anlage 21

Einsparung Mietkosten durch Ankauf Geb. Mathildenstraf3e 21 und
Verkauf Jagerhofpalais (Tausch mit WBL)

Kurzbeschreibung:

Bei dem Gebdude Mathildenstr. 21 handelt es sich um ein 4-geschossiges Blrogebaude mit
einem Café im Erdgeschoss. Das Gebaude gehoért der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH
(WBL). Die WBL nutzt nur noch bis voraussichtlich April 2025 die 3. Etage. Den Rest des
Gebaudes hat die Stadt von der WBL bereits jetzt angemietet.

Das Jagerhofpalais in der Schorndorfer Str. 42-42/1 sowie 39 Stellplatze in der Alt-
Wirttemberg-Alle 7 sind von der Stadt an die WBL vermietet. Die WBL hat die Raume an
Dritte untervermietet.

Zur Ermittlung der Werte der beiden Gebaude wurden entsprechende Gutachten in Auftrag
gegeben. Bezlglich der Ergebnisse der Wertermittlung wird die Nicht-6ffentliche Vorlage Nr.
257/24 (welche noch nachgereicht wird) verwiesen.

Die WBL wird Mitte 2025 aus der 3. Etage in der Mathildenstr. 21 in das Jagerhofareal
ziehen. Es wirde Sinn machen, dass die Stadt die 3. Etage ebenfalls nutzt und nicht an
Dritte zu vermieten. Ziel ist es weitere Anmietungen seitens der Stadt mittelfristig weiter zu
reduzieren. Vor diesem Hintergrund wurde auch die Uhlandstr. 21 abgemietet. Das Grund-
stlick, auf dem das Gebdaude Mathildenstr. 21 steht, gehdrt bereits der Stadt Ludwigsburg
und wurde an die WBL verpachtet. Das Jagerhofpalais hat die WBL saniert und seit Jahren
an Dritte untervermietet.

Die Verwaltung empfiehlt daher den Verkauf des Jagerhofpalais und der dazugehérigen
Stellplatze an die WBL, sowie im Gegenzug den Kauf des Gebaudes Mathildenstr. 21 von der
WBL.

Die konsumtiven Ausgaben kénnten den Haushalt ab 2025 entsprechend entlasten. Durch
den ,Tausch™ und die Differenzzahlung beziiglich dem Gebdudewert an die WBL spart die
Stadt im konsumtiven Haushalt insgesamt ca. 125.000 Euro jahrlich ein. Hierbei wurden die
Einsparungen der Miete der Uhlandstr. 21 fir eine Etage (IT) sowie des FB 23 in der
Mathildenstr. 21/ 1 in der Kalkulation berlicksichtigt, da die IT in das Gebaude einziehen
wird und damit die Beendigung des Mietvertrages méglich war. MaBnahme wirkt sich positiv
auf das strategische Ziel ,,Generationengerecht haushalten™ im Handlungsfeld 12 des
Stadtentwicklungskonzepts aus.

Beschlussvorschlag:

Das Gebaude Mathildenstr 21 soll von der WBL gekauft werden. Das Jagerhofpalais sowie die
Stellplatze in der Alt-Wirttemberg-Allee sollen im Gegenzug an die WBL verkauft werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr Erwartender Erwartender red. Erwartender red. Ergebnis-
Mehrertrag Personalaufwand Sachaufwand verbesserung
ab 2025 125.000 € 125.000
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum: bis Januar 2025
Voraussichtlicher Umsetzungsaufwand: ca. 40 PT (=Personentage)
Eventuelle Kosten fir Umsetzung: (siehe Nicht-6ffentliche Vorl.Nr. 257/24)
Betroffene Bereiche / Kostenstellen: FB 65 und 23

Voraussichtliche Auswirkung auf Stellen / VZAs: -
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Zuschiisse Schullandheim

-> zurtick zum Beratungsfahrplan
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selbst erwirtschaften. Die angedachten Einsparungen sind insgesamt gering-
fugig (Differenz der Haushaltsansatze 2024 und 2025: € 18.416,00), die er-
warteten Einsparungen im Bereich Bliba/SWLB (Bader, Kunsteisbahn) kén-
nen auch durch interne Verrechnung mit unseren beiden Téchtern erzielt
werden.

Deckungsvorschlag:

Verbesserung der Einnahmesituation im Bereich Steuern.

flr die SPD-Fraktion: -> zuriick zum Beratungsfahrplan’

O’Sullivan
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An die

Geschiéftsstelle Gemeinderat
Wilhelmstrafe 11

71638 Ludwigsburg

VorlNr. 31272

Ludwigsburg, 12.11.2024

Antragstellende
Person/Fraktion/Gruppe

FDP-Fraktion

Betreff

Verzicht auf Cradle to cradle

Antragstext

Insbesondere in Bereichen, die keine Wiederverwertung zulassen

Seite im Haushaltsplan

Teilhaushalt

Produktgruppe

Betrag

Begrindung / Erlduterung zum Sachverhalt

Die Fixierung auf Cradle to cradle, insbesondere in Bereichen, wo Produkte
gar nicht zur Wiederverwertung vorgesehen sind, ist abzulehnen.

Insofern bitten wir um eine Aufstellung, wie insbesondere im
Beschaffungsbereich das notwendige Recycling sichergestellt wird (Bsp:

Stimmzettel).

-> zurtick zum Beratungsfahrplan

Deckungsvorschlag zur Finanzierung des oben genannten Antrags

nicht nétig.

Freundliche GriBe

Haag, Knecht, Eisele

lvon1l
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An die

Geschéftsstelle Gemeinderat
WilhelmstraBe 11 . MINk 27 1 794
71638 Ludwigsburg | ., VorlNr, 32 1 /24

LUBU
Liste Unabh&ngiger Blrgerinnen und Bdrger

Ludwigsburg, 20.11.24

Betreff: ,
Lenkung der Besucherstréme an Stadtfesten und verkaufsoffenen Sonntagen.

Antrag:
Die Verwaltung tiberpriift die Moglichkeiten ggf. mit dem Innenstadt Verein LUIS die

Besucherstrdme an verkaufsoffenen Sonntagen und Stadtfesten auf die gesamte Innenstadt zu
verteilen.

Seite im Haushaltsplan: 535
Teilhaushalt : 90
Produktgruppe: 5750

-> zurtick zum Beratungsfahrplan

Mit freundlichen GriiBen: Osman Taskin
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Bundnis 90/Die Griinen SPD Die Linke
' - im Ludwigsburger Gemeinderat

An die
Geschéaftsstelle Gemeinderat :
WilhelmstraRe 11 VorlNr. 29 6/ 24

71638 Ludwigsburg

R

Ludwigsburg, den 19.11.2024

Antrag ,,Nachholender Inflationsausgleich Kultureinrichtungen*

Die stadtischen Zuschisse (Transfers) an die von der Stadt geforderten
Kultureinrichtungen

Scala Live,

Tanz- und Theaterwerkstatt,
Kulturwelt,

Kunstverein,

Jazzclub,

DemoZ

werden als ,nachholender Inflationsausgleich“ um jeweils 10 Prozent erhéht.

Mehrausgaben 55.369 € -> zurtick zum Beratungsfahrplan

Seite im Haushaltsplan: S. 185ff., S. 195, S. 204
Teilhaushalt: TH 41
Produktgruppe:

Profitcenter 2620 (Musikpflege) und 2810 (Sonstige Kulturpflege)

Begriindung:

Seit Jahren kdmpfen die von der Stadt Ludwigsburg geférderten Kultureinrichtungen mit
gestiegenen Kosten, vor allem in den Bereichen Energie, Raummieten und Personal.

Gleichzeitig stagnierten die stadtischen Zuschiisse, so dass die Einrichtungen
zunehmend unterfinanziert sind. Gleichzeitig sind Grenzen bei der Finanzierung durch
Drittmittel und bei der Erhéhung von Eintrittspreisen und Teilnahmegebiihren erreicht.

Um die existenzielle Gefahrdung der Einrichtungen abzuwenden, sollte ein einmaliger
nachholender Inflationsausgleich von 10 Prozent gewahrt werden.


00888370
Textfeld
-> zurück zum Beratungsfahrplan



e

(Dem Theatersommer wurde bereits ab dem Haushaltsjahr 2024 eine
Zuschusserhdhung von 50.000 € gewahrt.)

Fir die Folgejahre ab 2026 soll gemeinsam mit den Einrichtungen ein Modell fur eine
angemessene Dynamisierung der Zuschusse entwickelt werden.

Deckungsvorschlag:

Verwendung des vorgesehenen Zuschusses fir ,Die Luke e.V.” (stellt ihren
Betrieb ein) in Hé6he von 10.000 €.

Voraussichtlicher Minderzuschuss fur Blihendes Barock Gartenschau
Ludwigsburg GmbH um 100.000 €.

Schieben der Sanierung der Friedrich-List-StralRe: 520.000 €.

Die ,Pauschale Personalkostenplanung“ wird um 0,5 Prozent von 7.404.000 €
auf 7.367.000 € reduziert: Ersparnis ca. 37.000 €.

Florian Sorg, Michael Vierling - Daniel O'Sullivan - Mesut Tubek

-> zurlick zum Beratungsfahrplan
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An die | .
Geschéftsstelle Gemeinderat : '
WilhelmstraBe 11 i J
71638 Ludwigsburg l

Ludwigsburg, 18.11.2024

Antragstellende CEFThaiEem

Person/Fraktion/Gruppe

Betreff Erhéhung Zuschuss freie Kulturinstitutionen
Antragstext Herstellung mindestens eines Inflationsausgleichs
Seite im Haushaltsplan 97

Teilhaushalt 05

Produktgruppe 5610-005-17

Betrag +100.000 €

Begriindung / Erléduterung zum Sachverhalt

| Die freien Kulturinstitutionen, deren Zuschuss zum wiederholten Mal
eingefroren wurde, leiden genauso unter den Personal- und
Sachkostensteigerungen wie die stadtischen Einheiten, kdnnen diese aber
nicht in gleicher Weise refinanzieren. Eine Selektion Uber einen mangelnden
Zuschuss lehnen wir ab. Dazu spart dieser Titel bereits durch die
bedauernswerte Aufgabe der "Luke". Erfreulicherweise verzichten die
Schlossfestspiele auf eine Teilnahme an dieser Erhéhung.

Deckungsvorschlag zur Finanzierung des oben genannten Antrags

Reduktion Klimabonus

-> zurtick zum Beratungsfahrplan

Freundliche GriiBe Haag, Knecht, Eisele

lvon 1l
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00888370
Textfeld
-> zurück zum Beratungsfahrplan



-> zurtick zum Beratungsfahrplan



00888370
Textfeld
-> zurück zum Beratungsfahrplan



ey

An die

Geschaftsstelle Gemeinderat My 27 / b
WilhelmstraBe 11 VorlNr. 32 0/¢
71638 Ludwigsburg

LUBU
Liste Unabhangiger Blrgerinnen und Blrger

-> zurlick zum Beratungsfahrplan

— — —

Angesichts der zunehmenden Hitzeperioden in den vergangenen Sommern muss an den Schulen
eine aushaltbare Umgebung geschaffen werden, in der es sich gut lernen und lehren lasst.

Die Kinder sollen sich in den Pausen durch Bewegung und Spiel auf dem Schulhof erholen
kénnen .Eine Entsiegelung und Begriinung incl. Beschattung ist deshalb dringend notwendig.

Gleichzeitig ist es wichtig ,damit schon bei den Schiilern ,ein Bewusstsein flr ein nachhaltiges
Umfeld zu schaffen und ihnen aufzuzeigen, dass Ludwigsburg ,als Klima-Vorreiter-Kommune ,fur
seine jungen Birger in den Klimaschutz investiert.

Deckungsvorschlag zur Finanzierung des oben genannten Antrages:

- Reduzierung des Stadtischen Zuschusses flr die Bllihende Barock GmbH auf 150 000.-
-Ludwigsburg ist seit 2023 Gewinner des Fdrderwettbewerbes ,Auf dem Weg zur
Klimaneutralitat“, inclusive einer finanziellen Unterstiitzung des Landes von 2 Mio Euro.

Mit freundlichen GriiBen  Osman Taskin

N\
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Deckungsvorschlag:

Mehreinnahmen aus einer leichten Erhéhung der Gewerbesteuer (Hebesatz
z.B. 405 Punkte), ggfs. Umschichtung aus dem dann nicht nétigen Ansatz fiir
PV-Anlagen (TH_65, S. 514)

flr die SPD-Fraktion:

-> zuriick zum Beratungsfahrplan

Gekeler
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; q tND /7
An die Vorl.Nr. o U & /¢
Geschaéftsstelle Gemeinderat .

WilhelmstraBe 11

71638 Ludwigsburg

Ludwigsburg, 20.11.2024

Mesut Tiibek, Meike Allerborn, Die Linke
Antragstellende
Person/Fraktion/Gruppe

Betreff Erganzungsantrag zur Vorl.Nr. 260/24 Anlage 12

Antragstext | Leitfaden zum Abrufen der Hilfeleistungen

Seite im Haushaltsplan

Teilhaushalt

Produktgruppe

Betrag

Begriindung / Erlduterung zum Sachverhalt

Um die Unterstiitzung fir sozialschwache Familien trotz Streichung des Zuschusses
gering zu halten, soll ein Leitfaden zum Abrufen der Unterstiitzungsmdglichkeiten aus
dem Bildungs- und Teilhabepaket sowie anderen Hilfeleistungen in leichter sowie
mehreren Sprachen erstellt werden. Dies soll als Orientierungshilfe dienen und
potentielle Hindernisse bei der Suche und Antragsstellung fiir Personen / Familien,
welche Hilfen in Anspruch nehmen miissen erleichtern.

-> zurlick zum Beratungsfahrplan

Deckungsvorschlag zur Finanzierung des oben genannten Antrags

Entfallt

Freundliche GriBe Mesut Tlbek, Meike Allerborn

1von1l
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Vorlage 355/23). Dieser Zeitplan wurde nicht eingehalten. Die jetzt vorge-
schlagene Zeitplanung, die Anderungen erst 2026 vorzunehmen, bedingt zu
lange weitere Verz6gerungen. Die Forderzuschlsse in Ludwigsburg sind wei-
terhin sehr hoch, gerade auch im Vergleich zu den Landesrichtsatzen und zu
den Fordersatzen der anderen Kommunen im Umfeld (z.B. Bietigheim-Bis-
singen). Die im Jahre 2024 geforderten Projekte haben gezeigt, dass die
Férderung insbesondere solche Vereine in Anspruch nehmen, die finanziell
darauf nicht angewiesen sind, aber mit Hilfe der Stadt besonders umfangrei-
che Projekte durchfiihren kénnen (vgl. auch die Liste der Vereine, die im
Jahre 2025 gefdérdert werden sollen, Nr. 11 auf S. 313 HH-Plan). Angesichts
der finanziellen Lage der Stadt, aber auch aus Griinden der Gleichbehand-
lung mit den Kultureinrichtungen, die keine dynamischen Zuschtisse erhal-
ten, ist eine Anpassung jetzt geboten (Ziffer 1). '

Die vorgeschlagene Kiirzung der Mittel um 40 % bedingt, dass die Forder-
richtlinien dahin gedandert werden missen, dass die Stadt statt 50 % ab Ja-
nuar 2025 nur noch 30 % der Investitionssummen Ubernimmt (Ziffer 2).

Es geht uns ganz allein um die bisherige Férderung der Stadt fir BaumaB-
nahmen der Sportvereine. Die laufende Fdrderung der Vereinsarbeit soll da-
von selbstverstandlich nicht betroffen sein, insbesondere nicht die Zuschiisse
far die Jugendarbeit (vielleicht sind hier sogar - wie bei den Kultureinrichtun-
gen - leichte Erh6hungen mdglich).

Deckungsvorschlag:

Einsparung.
-> zurlick zum Beratungsfahrplan

flir die SPD-Fraktion:

v. Stackelberg
O’Sullivan
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An die

Geschéftsstelle Gemeinderat
WilhelmstraBe 11

71638 Ludwigsburg

Vorl.Ne. 3 1

L /24

Ludwigsburg, 18.11.2024

Antragstellende
Person/Fraktion/Gruppe

FDP-Fraktion

Betreff

Austritt aus dem Zweckverband Stadtbahn

Antragstext

Seite im Haushaltsplan

Teilhaushalt

Produktgruppe

Betrag

Begriindung / Erlduterung zum Sachverhalt

Die Stadt verlasst den Zweckverband Stadtbahn des Landkreises mit dem
Ziel, einen kleineren Zweckverband mit Méglingen und Markgréningen zu
griinden, um die Reaktivierung der Markgréninger Bahn voranzutreiben.

-> zurlick zum Beratungsfahrplan

Deckungsvorschlag zur Finanzierung des oben genannten Antrags

Freundliche Grii3e

Haag, Knecht, Eisele

lvon1l
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An die

Geschéftsstelle Gemeinderat
WilhelmstraBe 11

71638 Ludwigsburg

Ludwigsburg; 18.11.2024

Antragstellende
Person/Fraktion/Gruppe

FDP-Fraktion

Betreff

Verzicht auf 2. Unterflilhrung am Bahnhof|

Antragstext

Seite im Haushaltsplan

Teilhaushalt

Produktgruppe

Betrag

Begriindung / Erlauterung zum Sachverhalt

Angesichts der Finanzlage der Stadt und auch den Aussagen des

Férdermittelgebers, nachdem er kein Geld mehr habe, erfolgt hier schweren

Herzens der Verzicht zur Haushaltskonsolidierung.

-> zurtick zum Beratungsfahrplan

Deckungsvorschlag zur Finanzierung des oben genannten Antrags

Freundliche GriiBe

Haag, Knecht, Eisele

1von 1
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An die

Geschéftsstelle Gemeinderat
WilhelmstraBe 11

71638 Ludwigsburg

Ludwigsburg, 18.11.2024

Antragstellende
Person/Fraktion/Gruppe

FDP-Fraktion

Betreff

Verzicht auf den Kreisel an der Sternkreuzung

Antragstext

Rickbau zur Ampelanlage

VorlNr, 31 8 /4

Seite im Haushaltsplan,

Teilhaushalt

Produktgruppe

Betrag

1 Mio

Begriindung / Erlduterung zum Sachverhalt

Der Kreiselversuch hat die Erwartungen nicht erfillt. In Randzeiten sinnvoll
herrscht allerdings in Spitzenzeiten, die in Ludwigsburg eher die Regel sind,
mehr Gedrange als zu Ampel-Zeiten. Durch die rechtlichen und tatsachlichen
Probleme, Abzweige-Bypdsse jeweils nach rechts zu bauen, wie von uns
urspriinglich gefordert, ist dies auch nicht Uberraschend.

Dazu: Beibehaltung des U-Turn an der Stuttgarter StraBe, insbesondere, wenn
die Linksabbiegespur am Forum gestrichen wird

AEE Ty

Deckungsvorschlag zur Finanzierung des oben genannten Antrags

-> zurlick zum Beratungsfahrplan

Freundliche GriiBe

Haag, Knecht, Eisele

1von1
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An die

Geschéiftsstelle Gemeinderat
WilhelmstraBe 11

71638 Ludwigsburg

i*_
| VorlNr, 31972
|

LUBU
Liste Unabhéngiger Biirgerinnen Und Burger

Ludwigsburg, 20.11.24

Betreff : Riickbau /NVerbot von Schottergérten

Antragstext: Die Verwaltung berichtet {iber die Situation .Thema Schottergérten in
Ludwigsburg* und priift , ob die bisherige Strategie : Sensibilisieren der Offentlichkeit“durch
weitere Massnahmen verstarkt werden kann.

Seite im Haushaltsplan: 475 -> zuriick zum Beratungsfahrplan
Teilhaushalt : TH 60 '
Produktgruppe : 5110

Betrag : Berichtsantrag

Begriindung/Erlduterung zum Sachverhalt:

Trotz Verbotes und Hoffen auf Einsicht der Eigentiimer ,entstehen in Ludwigsburg noch immer
weitere Schottergérten.

Im Hinblick auf Flichenversiegelung und Klimakrise kénnen wir uns dies nicht leisten.
Regenwasser kann nicht versickern, das Grundwasser wird nicht aufgefdlit.

Im Sommer erhitzen sich die Steine stark und kiihlen nachts nicht ab.

Das Kleinklima verschlechtert sich .Ohne Vegetation wird StraBenlarm nicht gepuffert , sondern
verstarkt.

Seit 2020 setzt die Verwaltung auf* Bewustssein zu schaffen ,,und mit gutem Beispiel
voranzugehen. Leider reicht dieses nicht aus. :

Mit freundlichen GriiBen  Osman Taskin
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